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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Am ersten Mittwoch der Winteression 2016 standen traditionsgemäss die Wahlen des
Bundespräsidiums an. Die Vereinigte Bundesversammlung machte turnusgemäss die
Vizepräsidentin, Doris Leuthard, zur Präsidentin und wählte Alain Berset zum neuen
Vizepräsidenten. Die 53-jährige CVP-Magistratin, die bereits zum zweiten Mal nach
2010 zur Prima inter Pares bestimmt wurde, erhielt 188 Stimmen. Von den 235
ausgeteilten Wahlzetteln blieben 21 leer, sieben waren ungültig, auf elf Zetteln stand der
Name Ueli Maurer und auf acht Zetteln diverse andere Namen. In der Presse wurde dies
als erwartetes Glanzresultat gewertet. Erwartet deshalb, weil die auch in der
Bevölkerung sehr beliebte Leuthard keinen Anlass für Strafaktionen gegeben habe. Le
Temps rechnete vor, dass die neue Präsidentin von bisher 14 Referendumskämpfen nur
deren zwei verloren habe. Die seit 10 Jahren in der Exekutive amtierende Aargauerin
hatte sieben Jahre zuvor 30 Stimmen weniger erhalten. Seit 2004 erhielten die neuen
Präsidentinnen oder Präsidenten im Schnitt 167 Stimmen; in diesen 12 Jahren hatte nur
Johann Schneider-Ammann 2015 mehr Stimmen erhalten. In den Medien wurde
spekuliert, dass Leuthard nach ihrem Präsidialjahr abtreten werde, die
„Ausnahmepolitikerin" (LZ) wirke jedoch keineswegs amtsmüde. 
Auch der neue Vizepräsident Alain Berset machte im 12-jährigen Vergleich ein sehr
gutes Resultat. Mit 187 Stimmen lag die Zahl seiner Unterstützerinnen und Unterstützer
im Parlament ebenfalls deutlich über dem Schnitt von 163 Stimmen und auch er wurde
nur von einem ehemaligen Vizepräsidenten überflügelt, nämlich von Didier Burkhalter,
der 2012 sogar 205 Stimmen für das Amt zum Vizepräsidenten erhalten hatte. Beim SP-
Magistraten blieben 16 der 228 eingelangten Wahlzettel leer und sechs waren ungültig.
19 Stimmen entfielen auf Diverse. 
Die neue Bundespräsidentin sprach in ihrer Rede von grossen Herausforderungen, die
2017 anstünden. Die Globalisierung bewirke zwar viel Gutes, verursache aber auch
Verlierer auf der ganzen Welt. Die Schweiz sei keine Insel der Sicherheit, sondern sei
betroffen davon, was in der Welt vorgehe und müsse sich deshalb als starkes, stabiles,
sicheres und selbstbewusstes Land positionieren. Hierfür seien wichtige
Weichenstellungen nötig. Um eine Vorstellung zu haben, wohin die Schweiz gehen soll,
müsse man einander auch über Parteigrenzen hinweg zuhören können. Die Schweiz
solle ein Land sein, in dem es keine Aufteilung in Elite und Volk gebe, weil schliesslich
alle das Volk seien. 
Der scheidende Bundespräsident Johann Schneider-Ammann kriegte von den Medien
unterschiedlich gute Noten für sein Präsidialjahr. Immer wieder wurde die
Videoansprache zum Tag der Kranken angesprochen, die als „peinlich“ (LZ) bezeichnet
wurde, die aber laut dem Magistraten selber dazu geführt habe, dass selbst der
amerikanische Präsident Barack Obama ihn wiedererkannt habe. Zuerst habe ihn die
Kritik beschäftigt, in der Zwischenzeit könne er aber selber darüber lachen, gab er in
der Medienkonferenz Ende Dezember zu Protokoll, an der er sein Präsidialjahr Revue
passieren liess. Gelobt wurde Schneider-Ammann in seiner Rolle als Türöffner, der es
schaffe, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenzuführen. Auf seinen 24
Auslandreisen, in denen er 22 Länder besucht hatte, habe er vor allem Werbung für das
duale Bildungssystem und für die Sozialpartnerschaft als zwei Schweizer Erfolgsrezepte
betreiben können. Taktisches Geschick im Bundesrat habe er zwar keines, mit seiner
gutmütigen und behäbigen Art wirke er aber authentisch. Auch beim Berner
Magistraten wurde über einen baldigen Rücktritt spekuliert. Schneider-Ammann selber
machte allerdings deutlich, dass er bis 2019 gewählt sei. Er wolle zudem noch einige
Freihandelsabkommen mit asiatischen Staaten vorantreiben, weil Freihandel und nicht
Protektionismus der Weg zum Wohlstand sei – ein Seitenhieb gegen den neuen
amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den er bisher noch nicht getroffen habe. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 07.12.2016
MARC BÜHLMANN
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Das Bundesratsfoto 2017 ist in schwarz-weiss und im Hochformat gehalten. In Form
einer Pyramide sind die Köpfe der Magistratinnen und Magistraten sowie des
Bundeskanzlers abgebildet. Doris Leuthard, die als Bundespräsidentin die Komposition
des Bildes mitbestimmt, überragt dabei neben Alain Berset, dem Vizepräsidenten, die
auf der mittleren Ebene des Bildes angeordneten Didier Burkhalter, Ueli Maurer und
Simonetta Sommaruga und die zuunterst erscheinenden Walter Thurnherr, Guy
Parmelin und Johann Schneider-Ammann. Im unteren Fünftel des Bildes sind zudem
die Silhouetten der acht Personen abgebildet. Beat Mumenthaler, der Fotograph, wollte
laut eigener Aussage die einzelnen Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen. Das
Bundesratsfoto 2017 wurde in einer Auflage von 55'000 Exemplaren gedruckt.
Die Medien machen sich jeweils einen Sport daraus, das Bild zu kommentieren. So
kritisierte etwa der „Sonntag“ die Aussage Mumenthalers, weil sich die Persönlichkeiten
in der Exekutive ja eigentlich im Interesse des Ganzen zurückstellen müssten. Die
„Sonntags-Zeitung“ kommentierte das Bild als „exemplarisch für die Landesregierung:
Harmonisch, aber farblos“. Im „Sonntagsblick“ wurde ein Vergleich mit einem
Plattencover der englischen Musikgruppe Queen von 1974 gezogen und die „NZZ“
machte in einer Online-Kolumne gar „etwas Mafiöses“ aus. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.01.2017
MARC BÜHLMANN

Mit ihrer breit diskutierten Aussage kurz vor der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III (USR III), entfachte die ehemalige Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf eine interessante Diskussion darüber, ob sich Alt-Bundesrätinnen
und -Bundesräte in die aktuelle politische Debatte einmischen dürfen oder nicht. In
der Tat bestehen keine Regeln zum Verhalten ehemaliger Regierungsmitglieder. Im
Aide-Mémoire ist einzig festgehalten, dass auf eine Ämterübernahme verzichtet werden
soll, wenn die neue Tätigkeit zu Interessenkonflikten mit der früheren
Regierungstätigkeit führen könnte. Einen Maulkorb müssen sich ehemalige
Magistratinnen und Magistraten aber zumindest aus juristischer Perspektive keinen
umlegen. Die Aussage der ehemaligen BDP-Bundesrätin wurde denn auch insbesondere
von den bürgerlichen Befürwortern der USR III eher aus moralischer Perspektive
kritisiert – so bezeichnete etwa Karin Keller-Sutter (fdp, SG) in einem Interview mit der
LZ das Vorgehen Widmer-Schlumpfs als „Schuss in den Rücken“ von Ueli Maurer, dem
Nachfolger im EFD und Verantwortlichen für die USR-Vorlage. 
Freilich mischten und mischen sich ehemalige Landesmütter und -väter immer wieder
in politische Auseinandersetzungen ein. In den Medien wurde etwa Otto Stich erwähnt,
der immer wieder für Kommentare zu haben gewesen sei. Nicht weniger als elf
ehemalige Regierungsmitglieder hatten sich gegen die Durchsetzungsinitiative
ausgesprochen. Alt-Bundesrat Christoph Blocher lässt die Schweiz allwöchentlich auf
seinem privaten TV-Sender wissen, was seine Meinung zu verschiedensten Bereichen
ist. Je nach Thema meldeten sich auch schon Ruth Dreifuss oder Micheline Calmy-Rey
zu Wort. Pascal Couchepin nimmt insbesondere bezüglich der Politik im Kanton Wallis
in der Regel auch kein Blatt vor den Mund. Und auch Arnold Koller (Aus der Werkstatt
eines Bundesrates) oder Kaspar Villiger (Die Durcheinanderwelt) machten mit
Buchbeiträgen auf ihre Lösungsvorschläge aufmerksam. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.01.2017
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession 2017 wurde turnusgemäss Alain Berset zum
Bundesratspräsidenten gewählt. Die 190 Stimmen – von den 228 eingelangten
Wahlzetteln waren 14 leer, vier ungültig und auf 20 wurden andere Namen geschrieben
– wurden in der Presse als bon (Le Temps), sehr gut (Tagesanzeiger, Berner Zeitung), als
Glanzresultat (NZZ, BaZ, Luzerner Zeitung) oder gar als élection canon (Tribune de
Genève) bezeichnet. Die abtretende Bundespräsidentin Doris Leuthard hatte vor einem
Jahr noch 188 von 207 gültigen Stimmen erzielt. Der Freiburger SP-Bundesrat wurde
2011 in die Exekutive gewählt und wird der 19. SP-Bundespräsident in der Geschichte
der Schweiz. Der 46-jährige wurde als politisch brillant, durchsetzungsstark und
taktisch gewieft beschrieben (NZZ). Kommentiert wurde in der Presse auch die
Niederlage Bersets bei der AHV-Reform: Diese sei ihm zweifellos nahe gegangen, er
habe sich aber auch sehr staatsmännisch verhalten. Die BZ attestierte dem SP-
Magistraten in den letzten sechs Jahren eine eher magere Bilanz. Mit der
Altersvorsorge, den Gesundheitskosten und der Europapolitik müsse der neue
Bundespräsident zudem gleich an drei schwierigen Baustellen operieren. Die Tribune
de Genève rechnete vor, dass Berset seit 1934 der jüngste Bundespräsident sei, und
traute ihm zu, mit seinem „caractère conciliant et inclusif” die anstehende sanfte
Erneuerung des Bundesrates zu begleiten. Am pragmatischen und undogmatischen
Realisten wäre ein Bundesrat verloren gegangen, wenn er keiner geworden wäre, so die
NZZ. 

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2017
MARC BÜHLMANN
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In seiner viersprachig gehaltenen Rede plädierte Berset für Kompromissverhalten. In
der Schweiz bestehe das Privileg, sich füreinander interessieren zu müssen, was mit
gehässiger Polarisierung aber nicht gelingen könne. Der Mut aufeinander zuzugehen,
präge die Geschichte der modernen Schweiz. Dabei könne niemand die Schweiz nach
seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Es brauche vielmehr ein Engagement für den
nationalen Zusammenhalt und für eine faire Gesellschaft. 

Nach 2011 zum zweiten Mal zum Vizepräsidenten gewählt wurde Ueli Maurer. Er erhielt
178 Stimmen, wobei von den 230 eingelangten Wahlzetteln 27 leer und elf ungültig
waren und 14 andere Namen enthielten. In der Aargauer Zeitung wurde Maurer als
locker und bester Laune beschrieben. Seit seinem Departementswechsel 2015 sei er
regelrecht aufgeblüht. Er zeige keine Ermüdungserscheinungen und strotze vor Freude
an der Arbeit mit den Finanzen. In seinem Stab scherze man, Maurer strebe ein drittes
Präsidialjahr an. 4

Seit einigen Jahren veröffentlicht das Verteidigungsdepartement (VBS) die Zahlen zu
den Flugreisen der Bundesrätinnen und Bundesräte. Gemäss den in den Medien
präsentierten Zahlen für das Jahr 2017 waren die amtierenden Magistratinnen und
Magistraten gesamthaft 623 Stunden in der Luft. Wie schon in den Jahren zuvor nutzte
Johann Schneider-Ammann den Lufttransportdienst des Bundes 2017 am häufigsten.
Zwar gingen seine Flugstunden von 226 auf 190 zurück – wohl auch, weil er 2017 nicht
mehr Bundespräsident war und deshalb die repräsentativen Auslandsbesuche
zurückgegangen waren. Die 190 Stunden waren aber immer noch bedeutend mehr als
die 118 Stunden der amtierenden Bundespräsidentin Doris Leuthard, die die
Flugzeugflotte des Bundes am zweithäufigsten in Anspruch nahm. Am Ende der
Rangliste findet sich Ueli Maurer, der im Untersuchungsjahr total 37 Stunden in der Luft
war. 
Ende Jahr analysierte die Sonntagszeitung alle seit 2015 veröffentlichten Zahlen und
berechnete auf Basis einer Zusammenstellung der Departemente zusätzlich die
Flugkosten, die nicht durch den Lufttransportdienst, sondern durch die Nutzung von
Linienflügen angefallen waren. Hier zeigte sich ein ganz ähnliches Bild wie bei den oben
diskutierten Flugstunden. Die 14 Linienflüge von Doris Leuthard schlugen mit CHF
146'833 zu Buche, was allerdings billiger sei, als die Inanspruchnahme der Bundesflotte
– so der Sprecher des UVEK, Dominique Bugnon. Johann Schneider-Ammann, der auch
im längeren Untersuchungszeitraum mit Abstand am häufigsten den Lufttransportdienst
nutzte – er sass in den drei Untersuchungsjahren mehr als 558 Stunden in Flugzeugen
oder Helikoptern und somit mehr als fünfmal so lange wie der Wenigflieger Ueli Maurer,
der total auf etwas mehr als 107 Stunden kam – fand sich hinsichtlich der Kosten für
seine neun Linienflügen auf Rang 2 (CHF 130'714). Auch Ueli Maurer sass zehnmal in
Langstreckenflugzeugen, bezahlte dafür aber wesentlich weniger als Schneider-
Ammann und Leuthard, nämlich CHF 82'009, weil der Finanzminister gemäss seines
EFD-Kommunikationschefs Peter Minder nicht First Class, sondern konsequent
Businessklasse fliege. Die acht Linienflüge, die Alain Berset zwischen 2015 und 2018
gebucht hatte, kosteten CHF 65'478. Ignazio Cassis (3 Linienflüge; CHF 22'280) und Guy
Parmelin (4 Linienflüge; CHF 18'557) verursachten in ihrer die Untersuchungszeitspanne
nicht ganz abdeckenden, kürzeren Amtszeit zwischen Januar 2015 und Ende 2018 etwa
gleich hohe Kosten wie Simonetta Sommaruga (4 Linienflüge; CHF 19'017). 5

ANDERES
DATUM: 12.04.2018
MARC BÜHLMANN

Bundesrätinnen und Bundesräte müssen mobil sein. Seien es die Flugreisen oder eben
die Dienstwagen der Regierung, die Medien scheinen sich für die Art der Fortbewegung
der Magistratspersonen zu interessieren. Dies dürfte freilich auch damit zu tun haben,
dass die Bundeskanzlei entsprechende Angaben, die ja durchaus auch politische
Haltungen repräsentieren können und einen Blick auf das Funktionieren der politischen
Schweiz erlauben, zur Verfügung stellt. Ein Regierungsmitglied hat Anrecht auf einen
Repräsentationswagen und einen persönlichen Dienstwagen. Während sich alle ausser
Doris Leuthard in einem Mercedes als Repräsentationsauto chauffieren liessen – die
Verkehrsministerin setzte auf einen Tesla –, unterschieden sich die persönlichen
Dienstwagen stärker. Ueli Maurer setzte auch beim Dienstwagen auf einen Mercedes,
Doris Leuthard war mit einem BMW Cabrio unterwegs, Alain Berset mit einem VW
Sharan und Simonetta Sommaruga, die lange Zeit auf einen Dienstwagen verzichtet und
das Sharing-Angebot Mobility genutzt hatte, hatte sich einen Mini Cooper angeschafft.
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann waren mit ihren privat bezahlten
Fahrzeugen unterwegs, konnten aber für Dienstreisen dem Bund 80 Rappen pro
Kilometer berechnen. Als «speziell» bezeichnete die Sonntagszeitung den Fall von Guy

ANDERES
DATUM: 06.07.2018
MARC BÜHLMANN
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Parmelin: Er habe dem Bund seinen eigenen Mazda für CHF 20'000 verkauft und fahre
diesen nun als Dienstwagen. Der Grund für die Finanzierung der Mobilität durch den
Bund ist die Sicherheit. Wartung und Unterhalt würden vom Bund wahrgenommen, weil
Bundesräte rund um die Uhr Bundesräte seien – so Ursula Eggenberger von der
Bundeskanzlei. Die Dienstautos dürfen auch privat und von den Ehepartnern benutzt
werden. In diesem Fall werden den Magistratinnen und Magistraten 0.8 Prozent des
Neupreises pro Monat verrechnet. Frühestens nach vier Jahren kann ein neuer
Dienstwagen beschafft werden. 6

Wie schmal der Grad zwischen öffentlichem Interesse und dem Schutz der
Persönlichkeit ist, zeigt sich jeweils dann, wenn Medien über das Privatleben von
Politikerinnen und Politikern berichten. Im Fall der Verurteilung eines Sohnes von
Bundesrat Ueli Maurer wurde in den Medien allerdings nicht nur öffentliches Interesse
reklamiert, sondern auch darauf hingewiesen, dass gerade bei Vertretern der SVP, die
gegen die «Kuscheljustiz» und für «Strafverschärfungen» weible, besonders genau
hingeschaut werden müsse. Das öffentliche Interesse wurde  auch damit begründet,
dass in diesem Fall die judikative Unabhängigkeit bewiesen werden müsse. 
Was war geschehen? Ende 2017 machte der «Zürcher Oberländer» publik, dass einer
der Söhne von Ueli Maurer vor Gericht erscheinen müsse, weil er zwei Jahre zuvor unter
Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht habe. Die Sonntagszeitung nahm den Fall
auf und vermutete, dass es noch weitere Delikte geben müsse, die dem Sohn
angekreidet würden – die Anklageschrift werde allerdings nicht zugänglich gemacht,
erklärte die Zeitung. Mehr noch, die Verteidigung habe beantragt, den Prozess unter
Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, um die Persönlichkeit des Mandanten zu
schützen. Der Entscheid vom Bezirksgericht Hinwil, die Medien, nicht aber die
Öffentlichkeit zum abgekürzten Prozess zuzulassen, wurde vom Anwalt von Maurers
Sohn zwar weitergezogen, vom Obergericht und schliesslich vom Bundesgericht Ende
Mai 2018 aber bestätigt. Gerade wenn der Sohn eines Bundesrats vor Gericht stehe,
bestehe ein gewichtiges öffentliches Interesse. Als Beschuldigter habe der Angeklagte
die mit einer öffentlichen Verhandlung verbundenen psychischen Belastungen
hinzunehmen. Dem Persönlichkeitsschutz solle aber Rechnung getragen werden, indem
die Veröffentlichung von Vorname, Alter, Wohnort und Fotos verboten würden – so das
Urteil des letztinstanzlichen Gerichts.
Mitte Oktober 2018 fand schliesslich der Prozess statt und die Medien erhielten erst
dann die Anklageschrift. Neben dem Autounfall wurde der Sohn von Ueli Maurer wegen
Raub und versuchter Erpressung – Maurers Sohn hatte zusammen mit einem Kollegen
einen Mann ausgeraubt –, Sachbeschädigung, versuchter Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte, mehrfacher Beschimpfung und Hinderung einer Amtshandlung
– bei seiner Verhaftung soll sich der junge Mann widersetzt haben – zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Während der Befragung gab der junge Mann
bekannt, stark unter dem Druck gelitten zu haben, der mit der schweizweiten
Prominenz seines Vaters einhergehe. Er sei oft fertig gemacht und beleidigt worden.
Weil die Anklage medial ausgeschlachtet worden sei, habe er zudem seine Arbeitsstelle
verloren und die damit zusammenhängende Weiterbildung abbrechen müssen. 
Die Medien kommentierten den Fall unterschiedlich. Während in der Weltwoche
(7.12.17) von «Schmuddelpresse und Sippenhaft» die Rede war, beleuchtete die BaZ
(23.5.18) das Schicksal der Kinder von Bundesräten. Sie müssten sich erklären, obwohl
sie es nicht wollten, oder wollten sich erklären, weil sie glaubten, es tun zu müssen. In
seiner Kolumne in der Weltwoche (25.10.18) lobte Peter Bodenmann (VS, sp) die Justiz,
die hart geblieben sei, fragte aber rhetorisch, wie die Volkspartei wohl reagiert hätte,
wenn «Maurer Junior» Kosovo-Albaner gewesen und der beraubte Mann der ehemalige
SVP-Nationalrat Hans Fehr gewesen wäre. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.10.2018
MARC BÜHLMANN

Nach den Rücktrittsankündigungen von Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard
nahmen zwar die Rücktrittsspekulationen ein Ende, dafür kurbelten die Medien das
Kandidatenkarussell umso schneller an und lancierten im Vorfeld der Ersatzwahlen in
den Bundesrat fleissig mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger. 
Die von vielen Seiten geforderte Doppelvakanz liess zahlreiche Szenarien möglich
erscheinen, klar schien aber, dass mindestens eine Frau in die Landesregierung
einziehen sollte, damit das Gremium nicht nur durch eine Bundesrätin – Simonetta
Sommaruga – repräsentiert werde. Die grössten Chancen wurden nicht nur deshalb
Karin Keller-Sutter (fdp, SG) eingeräumt. Die Ständerätin (seit 2011) wurde auch als Top-
Favoritin gehandelt, weil sie aus der Ostschweiz stammt, derjenigen Region also, die
seit längerem nicht mehr im Bundesrat vertreten war. Zwar war die St. Gallerin bereits

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2018
MARC BÜHLMANN
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2010 als Regierungsrätin zu Bundesratswahlen angetreten, unterlag damals allerdings
Schneider-Ammann. In der Zwischenzeit hatte sich die Ständerätin in Bern aber einen
Namen gemacht und wurde auch von politischen Gegnern gelobt. Auch die
Parteipräsidentin der FDP, Petra Gössi (fdp, SZ), wurde von den Medien auf den Schild
gehoben, obwohl sie bereits früher bekannt gegeben hatte, nicht als
Bundesratskandidatin zur Verfügung zu stehen. Weitere in den Medien gehandelte FDP-
Kandidatinnen waren Regine Sauter (fdp, ZH), Doris Fiala (fdp, ZH) oder Christa
Markwalder (fdp, BE). Männliche Kandidierende schienen es neben der Favoritin Keller-
Sutter, die Anfang Oktober als eine der ersten offiziell ihre Kandidatur bekannt gab,
ebenfalls schwierig zu haben. Zwar wurden Ruedi Noser (fdp, ZH), Martin Schmid (fdp,
GR) oder Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) von den Medien früh ins Spiel gebracht, diese
hätten aber neben der St. Galler Ständerätin lediglich eine Rolle als «Winkelried» – sie
opferten sich also selbst, damit ein Zweierticket aufgestellt werden könnte – wie etwa
das St. Galler-Tagblatt schrieb. Statt Ankündigungen von Kandidaturen kamen denn aus
den Reihen der FDP vielmehr Absagen: Sauter, Schmid, Portmann und Noser – alle
winkten mit dem Verweis auf die ideale Kandidatur von Keller-Sutter ab. Schliesslich
stellten sich neben Keller-Sutter der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler (SH,
fdp) und Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) zur Verfügung.
Auch bei der CVP wurden einer Frau und langjährigen eidgenössischen
Parlamentarierin sehr gute Chancen eingeräumt, Nachfolgerin von Doris Leuthard zu
werden: Viola Amherd (cvp VS). Die Walliserin – seit 2005 in Bern – sei im Parlament
beliebt. Allerdings wurde in den Medien auch ein Rechtsstreit bekannt, in den Amherd
verwickelt sei. Es handle sich dabei freilich nicht um ein Strafverfahren, sondern um
eine zivilrechtliche Auseinandersetzung. Eine Erbengemeinschaft aus Amherd und ihrer
Schwester soll über Jahre zu hohe Mietzinsen kassiert haben. Bei den
christlichdemokratischen Männern machten die Medien mehr Potenzial aus als bei der
FDP: Weil Karin Keller-Sutter als Kronfavoritin galt, könnten sich die CVP-Männer wohl
mehr Chancen ausrechnen, so der Tenor. Obwohl auch er schon lange abgesagt hatte,
galt Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) deshalb vielen als Geheimfavorit. Häufig
genannt wurden auch Stefan Engler (cvp, GR), Daniel Fässler (cvp, AI), Pirmin Bischof
(cvp, SO), Peter Hegglin (cvp, ZG) und Erich Ettlin (cvp, OW). Auch der amtierende
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurde – trotz seiner deutlichen Absage – in den
Medien immer wieder als Wunschkandidat bezeichnet. Mit Elisabeth Schneider-
Schneiter (cvp, BL) wurde von der Basler Zeitung eine weitere mögliche
Frauenkandidatur ins Spiel gebracht, die zudem den Vorteil hätte, den Kanton Basel-
Landschaft zu vertreten, der seit 1897 auf eine Vertretung in der Landesregierung warte.
Auch dem St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth (SG, cvp) wurden gute Chancen
eingeräumt. Weil die Ersatzwahl von Doris Leuthard aufgrund des Anciennitätsprinzips
zuerst stattfinden würde, galt Würth in den Medien zudem als potenzieller Verhinderer
von Karin Keller-Sutter, wäre doch eine St. Galler-Doppelvertretung in der
Landesregierung kaum haltbar. Die Urner Zeitung brachte schliesslich die Urner
Regierungsrätin Heidi Z'graggen (UR, cvp) ins Spiel, die zu Protokoll gab, dass es wichtig
sei, dass die Zentralschweiz einen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat erhebe. Früh
machte die CVP zudem klar, dass sie mit mindestens einer Frau auf einem Doppelticket
antreten werde. Mitte Oktober gab Peter Hegglin als erster aus dem Kreis der CVP seine
Kandidatur bekannt. Nur wenige Tage später warfen auch Heidi Z'graggen und Elisabeth
Schneider-Schneiter ihren Hut in den Ring. Und auch Viola Amherd gab Ende Oktober,
also kurz vor Meldeschluss, bekannt, für die Nachfolge von Doris Leuthard bereit zu
sein. Aus dem Rennen nahmen sich hingegen Erich Ettlin und Pirmin Bischof. Und auch
Gerhard Pfister und Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden nicht müde, zu betonen,
dass sie nicht zur Verfügung stünden, was von einzelnen Medien prompt kritisiert
wurde. Der Blick mahnte etwa, dass die CVP nicht die besten Kandidierenden aufstellen
würde.

Sowohl die FDP als auch die CVP liessen durch die Medien verlauten, dass sie sehr viel
Wert auf die Prüfung der Kandidierenden legen würden. Diese Verlautbarung drängte
sich insbesondere auch deshalb auf, weil der ehemalige FDP-Bundesratskandidat und
Genfer Regierungspräsident Pierre Maudet (GE, fdp) wegen einiger Ungereimtheiten im
Zusammenhang mit seinem Regierungsmandat in die Schlagzeilen geraten war. Die
Westschweizer Zeitungen Tribune de Genève und Le Temps schrieben deshalb von
einer eigentlichen «Lex Maudet». Noch einen Schritt weiter ging die CVP, die die
Kandidierenden nicht von einem eigenen Parteigremium prüfen lassen wollte, wie dies
die FDP vorsah, sondern von einem externen, aus Juristinnen und Juristen geleiteten
Prüforgan. 

Die Fraktionen entschieden sich dann am 16. November je für ein Doppelticket. Die
FDP hob wie erwartet Karin Keller-Sutter zusammen mit Hans Wicki auf den Schild. Wie
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wenig umstritten die St. Galler Ständerätin war, zeigte der Umstand, dass sie von 41
FDP-Fraktionsmitgliedern im ersten Wahlgang 38 Stimmen erhalten hatte, wie das St.
Galler Tagblatt zu berichten wusste. Für Wicki sprachen sich 29 FDP-
Parlamentsmitglieder aus, Amsler erhielt 12 Stimmen. Dies zeige deutlich, dass die FDP
die von vielen Seiten proklamierte zusätzliche Bundesrätin aus der eigenen Partei wolle.

Der Entscheid der CVP wurde als eigentlicher Überraschungscoup gehandelt. Zwar
hatte man mit der Nomination von Viola Amherd gerechnet, aber die Kandidatur von
Heidi Z'graggen hatte niemand erwartet. Die BaZ sprach gar von einer Desavouierung
gegen die bekannteren Hegglin und Schneider-Schneiter. Letztere witterte gar eine
«Verschwörung der Berggebiete gegen die Nordwestschweiz». Z'graggen habe bei der
Anhörung am meisten überzeugt und den Favoriten Hegglin schon im ersten Wahlgang
aus dem Rennen geworfen, wie einzelne Fraktionsmitglieder gegenüber den Medien
aussagten. Fraktionspräsident Filippo Lombardi (cvp, TI) wollte allerdings keine Zahlen
publik machen. Das reine Frauenticket der CVP wurde als starkes Signal gewertet, mit
dem der FDP ziemlich der Wind aus den Segeln genommen werde, so der Kommentar
zahlreicher Medien. Statt über die Kronfavoritin Keller-Sutter zu schreiben, nahmen
diese nun vielmehr die unbekanntere Heidi Z'graggen in ihren Fokus. Die wie schon bei
der Nachfolge von Didier Burkhalter geplante Roadshow der FDP, mit der man in
diversen Kantonen die Kandidierenden vorstellen wollte, verkam so zu einem
eigentlichen Rohrkrepierer und verbrauchte – ganz im Gegensatz zur Wahl von Ignazio
Cassis vor einem Jahr – kaum mehr Druckerschwärze. 

Die «drei Frauen und der Quotenmann», wie der Blick titelte, wurden in der Folge von
allen Medien durchleuchtet. Während sich die Medienschaffenden und
Kommentatoren bei der FDP einig waren, dass Karin Keller-Sutter praktisch bereits
gewählt sei, betrachtete man das Rennen bei der CVP als offen im Ausgang. Den Medien
ging es in den darauffolgenden Tagen insbesondere darum, die in Bern noch ziemlich
unbekannte Heidi Z'graggen zu präsentieren. Die Urner Regierungsrätin sah sich selber
eher am rechten Flügel ihrer Partei. Sie galt vor allem in der Sozial- und
Migrationspolitik als konservativer, aber auch als wirtschaftsnäher als die vor allem
gesellschaftspolitisch eher linker eingeschätzte Viola Amherd. Damit begannen die
Mutmassungen, dass Z'graggen von der SVP allenfalls zur Favoritin gemacht werden
könnte. Weil Z'graggen als Präsidentin der Eidgenössischen Heimatschutzkommission
auch eine «linke Ader» habe, so die Urner Zeitung, könnte sie allenfalls auch bei links-
grün punkten. Amherd sah sich hingegen immer wieder aufgrund des vor allem von der
Weltwoche befeuerten Rechtsstreits in ein schiefes Licht gerückt. Aber auch Z'graggen
verfolgte ein Vorfall, der sich an einer Podiumsveranstaltung abgespielt hatte: Sie hatte
einen Zuhörer im Saal als «Depp» bezeichnet, dies dann aber beharrlich als akustisches
Missverständnis abgetan.  

Die Hearings der verschiedenen Fraktionen nahmen dem Ausgang dann etwas die
Spannung. Schon eine Woche vor den Wahlen gab die SVP die Resultate ihrer
Anhörungen bekannt. Sie unterstützte zwar mehrheitlich Z'graggen, vor allem die
Bauern in der Volksparteifraktion sprachen sich aber für Amherd aus, was in den
Medien als steigende Wahlchancen für die Walliserin interpretiert wurde. Karin Keller-
Sutter erhielt beim Hearing bei der SVP mehr Stimmen als Hans Wicki. Eine
Wahlempfehlung wollte die SVP allerdings intern nicht vorgeben. Bei der FDP-Fraktion,
die die Hearings einen Tag vor der Bundesratsersatzwahl durchführte, gab man zwar
ebenfalls keine Empfehlung ab, die Mehrheit der Mitglieder sprach sich aber für
Amherd aus, die vor allem mit ihren Dossierkenntnissen überzeugen konnte, die bei ihr
als Nationalrätin grösser seien als bei der Urner Regierungsrätin. Z'graggen sei zwar gut
gewesen, aber Amherd sei besser gewesen, zitierte die NZZ ein Fraktionsmitglied, das
nicht genannt werden wollte. Auch die SP liess verlauten, man habe die Qual der Wahl
zwischen zwei exzellenten Politikerinnen. Bei den Grünen, die ihre Überlegungen einen
Tag vor den Wahlen bekannt gaben, konnte Z'graggen mit authentisch vorgetragenen
Sorgen um den Klimawandel punkten, aber auch bei ihnen sei Amherd eher im Vorteil,
wie Balthasar Glättli (gp, ZH) zu Protokoll gab. Klarer waren die Stellungnahmen zu den
FDP-Kandidierenden. Die SP sprach sich klar für Keller-Sutter aus, die zwar deutlich
rechts positioniert, aber sehr offen für Kompromisse sei. Bei der CVP, die keine
Wahlempfehlung abgeben wollte, dürfe die St. Gallerin ebenfalls mit mehr Stimmen
rechnen als Wicki, so ein CVP-Fraktionsmitglied. Die Fraktionen der GLP und der BDP
sprachen sich für Amherd aus. Ausschlaggebend sei unter anderem auch die offenere
europapolitische Haltung Amherds, gaben Vertreterinnen der beiden Parteien bekannt.
Die beiden kleinen Fraktionen empfahlen zudem Karin Keller-Sutter. In den Medien ging
man einen Tag vor der Wahl davon aus, dass Amherd und Keller-Sutter wohl gewählt
würden. Z'graggen sei zwar politisch nicht so weit von Amherd entfernt, für Letztere
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spreche aber wohl die grössere Erfahrung.

Die «überschätzte Show», wie die Basler Zeitung die Wahl im Vorfeld bezeichnete, oder
«die inszenierte Volkswahl», wie die NZZ titelte, sei in den letzten 40 Jahren zu einem
«publikumswirksamen Spektakel geworden». Nicht nur die Medien, sondern auch die
Parteien forcierten den Wettbewerb lange im Vorfeld. Der Wahlakt selber war dann
allerdings alles andere als ein Spektakel. 
Zuerst wurden die Verabschiedungen von Doris Leuthard und Johann Schneider-
Ammann vorgenommen. Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) lobte
die Verdienste Leuthards im Volkswirtschaftsdepartement und im UVEK sowie die
«Verbindung ihrer Popularität mit einem ausgeprägten politischen Instinkt». Die
scheidende CVP-Magistratin sei nicht nur eine «Grand Dame politique», sondern ganz
einfach eine «Grande Dame», die ein Stück Geschichte mitbestimmt habe. Leuthard
selber rief das Parlament auf, auch in Zukunft auf Konkordanz, Konsens und
Kompromiss zu setzen. Die Schweiz gebe es nur einmal und es lohne sich, für das
schöne Land zu kämpfen. Die von 2006 bis 2018 dem Bundesrat angehörende
Aargauerin erhielt zum Abschied stehende Ovationen. Johann Schneider-Ammann –
seit 2010 im Bundesrat – wurde von der Nationalratspräsidentin in ihrer Abschiedsrede
mit dem Namenswechsel des Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 2013 in Verbindung
gebracht. Dass aus dem EVD das WBF, das Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung geworden sei, zeige, wie sehr dem Berner Magistraten vor allem das duale
Berufsbildungssystem am Herzen gelegen habe. Die Abschiedsrede Schneider-
Ammanns löste einige Heiterkeit aus. Sein Lieblingsmöbel sei sicher nicht dieses
Rednerpult. Es seien acht emotionale Jahre gewesen, auch wenn man ihm das nicht
immer angesehen habe. Er wünsche sich, dass alle Parlamentsmitglieder den Mut
haben, das Wohl des Landes vor das eigene zu stellen. Auch der scheidende FDP-
Magistrat erhielt stehende Ovationen. 
Im Gegensatz zu früheren Jahren sprachen nicht alle Fraktionschefinnen und -chefs im
Vorfeld der einzelnen Wahlgänge. Einzig für die CVP begab sich Filippo Lombardi nach
vorne, um den Zweierticketvorschlag seiner Partei zu präsentieren. Für viele
überraschend stand dann bereits im anschliessenden 1. Wahlgang fest, dass Viola
Amherd neue Bundesrätin und Nachfolgerin von Doris Leuthard werden würde. Im
Vorfeld war man von mindestens zwei Wahlgängen ausgegangen. Die Mehrheit des
Parlaments hatte allerdings augenscheinlich keine Lust auf Spielchen. Mit 148 Stimmen
übersprang Viola Amherd das absolute Mehr von 121 Stimmen souverän. Auf Heidi
Z'graggen entfielen 60 der 244 ausgeteilten Wahlzettel. Gerhard Pfister erhielt 17
Stimmen, 15 Stimmen entfielen auf Diverse und 4 Wahlzettel blieben leer. Amherd
erklärte Annahme der Wahl und dankte Heidi Z'graggen für den fairen Wahlkampf. Sie
sei gerne bereit, sich für die Zukunft des Landes einzusetzen. 
Auch die anschliessende Ersatzwahl für Johann Schneider-Ammann ging in Rekordzeit
über die Bühne. Auch hier ergriff lediglich der Fraktionssprecher der FDP, Beat Walti
(fdp, ZH) das Wort. Auch Karin Keller-Sutter wurde bereits im ersten Wahlgang zur
Magistratin gekürt. Sie erhielt 154 Stimmen, nötig gewesen wären 119. Zwar gingen
zahlreiche Stimmen auf Diverse (27) und 6 der 243 eingelangten Wahlzettel blieben leer,
Hans Wicki konnte aber lediglich 56 Parlamentsmitglieder von sich überzeugen. Auch
Karin Keller-Sutter erklärte Annahme der Wahl und wies darauf hin, dass damit ein
«dornenvolles Kapitel in der Geschichte der freisinnigen Frauen» beendet werde: Nach
fast dreissigjähriger Absenz dürfe sie nun als zweite Frau die FDP im Bundesrat
vertreten. 

In den Medien wurden die Bundesrätinnen Nummer acht und neun gefeiert. Zwar seien
der Kanton Uri und der Kanton Nidwalden, die neben den Kantonen Jura, Schaffhausen
und Schwyz noch nie einen Bundesrat gestellt haben, erneut leer ausgegangen. Dass die
nationale Exekutive aber wieder mit drei Frauen besetzt werde, sei aus verschiedenen
Gründen eine Zäsur. Erstens dürfte die «Konkordanz der Geschlechter» (Tages-
Anzeiger) nun wohl zum Normalfall werden, zweitens seien in der Geschichte der
Schweiz noch nie zwei Bundesrätinnen gleichzeitig gewählt worden und drittens sei es
in den letzten 30 Jahren nur zwei Exekutivmitgliedern gelungen, gleich im ersten
Wahlgang das absolute Mehr zu überspringen – Doris Leuthard und Kaspar Villiger. Auf
den Frauen ruhe die Hoffnung und die Wahl würde wohl auch mehr Frauen für eine
Kandidatur für die nationalen Wahlen 2019 motivieren, betonten die Medien. Die
Auffrischung im Bundesrat komme zudem angesichts wichtiger anstehender Probleme
– erwähnt wurden die gescheiterten Abstimmungen zur Altersreform 2020 und zur USR
III – zum richtigen Moment. Das «unspektakuläre Spektakel» (St. Galler Tagblatt) habe
aber auch die momentane Harmonie im Bundeshaus widerspiegelt, was sich auch in der
gleichzeitig stattfindenden Wahl des Bundespräsidenten und der Vizepräsidentin
gezeigt habe. Die Weltwoche hoffte allerdings, dass die Politik nicht so brav werde, wie
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im Wahlkampf beschworen. Und die Hoffnung der WoZ war, dass die Frauenwahl
bewirke, dass sich der Bundesrat nun nicht noch weiter nach rechts bewege, sondern
dass es zu einer Aufweichung der Fronten kommen könnte.

Für die Medien gab es nach den Wahlen freilich neue Nahrung für Spekulationen, ging
es doch nun um die Frage, wer welches Departement übernehmen wird. Der wirkliche
Krimi folge erst – so die NZZ. Darüber hinaus wurde spekuliert, dass auch die SVP, die
als einzige Regierungspartei noch nie eine Frau im Bundesrat hatte, wohl jetzt mehr
Nachwuchsarbeit verrichten müsse. Die Aargauer Zeitung zitierte Parteistrategen und
Beobachter – ohne freilich Namen zu nennen – die erwarteten, dass Ueli Maurer 2019
zurücktreten werde und von Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) beerbt werden
würde. 8

Ob den Bundesratsersatzwahlen ging die anschliessende Wahl des Bundespräsidenten
und der Vizepräsidentin fast ein wenig unter. Und dies, obwohl Finanzminister Ueli
Maurer mit einem eigentlichen Glanzresultat zum Präsidenten gewählt wurde. Er erhielt
201 von 209 gültigen Stimmen. Zwar waren 8 Stimmen auf Diverse entfallen, 16 der 232
eingelangten Wahlzettel wurden leer und 7 ungültig eingelegt, dennoch musste man
über 30 Jahre zurückblenden, um ein gleich gutes Abschneiden bei Präsidialwahlen zu
finden.1988 hatte Jean-Pascal Delamuraz bei seiner Wahl zum Bundespräsidenten für
1989 ebenfalls 201 Stimmen erhalten. Die hohe Stimmenzahl für Maurer dürfte nicht nur
mit der bereits bei den vorangegangenen Bundesratsersatzwahlen feststellbaren
Harmonie zu erklären sein, sondern auch mit dem Ausweis Maurers als Finanzminister,
dem man augenscheinlich auch auf der Ratslinken Respekt zollte. In seiner Rede
betonte Maurer, dass Politik Freude und Spass machen müsse. Man müsse der
Bevölkerung zu spüren geben, dass man im Parlament zwar unterschiedlicher Meinung
sei, dass hier aber Leute am Werk seien, die mit Freude versuchten, das Beste für die
Schweiz zu geben und Kompromisse zu finden. Er sei nicht der Typ für «Glanz und
Gloria» und nicht für jeden «Sauglattismus» der Medien zu haben, sondern wolle die
Aufgaben eines Bundespräsidenten wahrnehmen: Sitzungen effizient leiten, Kontakte
mit den Kantonen pflegen und die Schweiz im In- und Ausland vertreten. Er sei
motiviert und freue sich auf das kommende Jahr und hoffe, dass die Menschen das
Gefühl hätten, dass in Bern «ein gutes Team» versuche, die Probleme zu lösen. Für
diese offene und kompromissbereite Rede erhielt Maurer nicht nur von den Medien
und verschiedenen Parteien viel Lob, sondern in der Vereinigten Bundesversammlung
auch viel Applaus, Bravorufe und eine stehende Ovation. 
Maurer sei in den letzten Jahren aufgeblüht und habe sich seit dem
Departementswechsel vom VBS zum EFD von einem eher unbeliebten «Hardliner und
Workaholic» zum «Sonnyboy im Bundesrat» gewandelt, urteilte die Basler Zeitung. In
den Medien wurde zudem spekuliert, ob das Jahr 2019 allenfalls Maurers letztes Jahr in
der Exekutive sei. Nach einem Präsidialjahr zurückzutreten und allenfalls auch noch die
wichtige, in seinem Präsidialjahr zur Abstimmung stehende Unternehmenssteuerreform
zu gewinnen, sei dafür ein geeigneter Moment, wurde betont. Umso mehr, als Maurer
selber immer wieder betont hatte, am Ende einer Legislatur zurückzutreten. SVP-
Parteipräsident Albert Rösti (svp, BE) gab allerdings in der Tribune de Genève zu
Protokoll, dass er hoffe, dies sei erst am Ende der 51. Legislatur, also 2023, der Fall. 
Die Bundesversammlung wählte zudem turnusgemäss Simonetta Sommaruga zur
Vizepräsidentin. Auch ihr Resultat – 196 von 216 gültigen Stimmen – galt als
ausgezeichnet. Von den 239 eingelangten Wahlzetteln blieben 13 leer, 10 waren ungültig
und auf 20 stand ein anderer Name als jener der Berner SP-Magistratin. 9

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2018
MARC BÜHLMANN

Im Konkordanzsystem Schweiz mangelt es – anders etwa als in einem System mit einem
Präsidenten – an Köpfen, mit denen man aufgrund der zunehmenden Personalisierung
Medienberichte besser verkaufen kann. Es verwundert deshalb nicht, dass sich die
Medien für einzelne Exekutivmitglieder interessieren sowie gerne und häufig auch
Spekulationen über Rücktritte und mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger
amtierender Bundesrätinnen und Bundesräte anstellen. Dies taten sie auch bereits
kurz nach der Wahl des neuen Bundesrates Cassis: Schliesslich ist nach der Wahl auch
für das Regierungskollegium immer auch vor der Wahl. 
In der Tat hatte Doris Leuthard ja bereits im Sommer 2017 ihren Rücktritt auf
spätestens Ende der Legislatur im Herbst 2019 angekündigt. Dies war eine Steilvorlage
für die Medien, die insbesondere den Umstand thematisierten, dass mit dem Rücktritt
der Aargauerin nur noch eine Frau, nämlich Simonetta Sommaruga, in der Regierung
sässe und die CVP deshalb gut daran täte, Frauen als mögliche Kandidatinnen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN
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aufzubauen – häufig genannt wurden die Ambitionen von Viola Amherd (cvp, VS).
Freilich standen bei den Christdemokraten auch einige Männer in den Startlöchern: In
den Medien kursierten insbesondere die Namen von Parteipräsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG), der Ständeräte Konrad Graber (cvp, LU) und Pirmin Bischof (cvp, SO), aber
auch Benedikt Würth (SG, cvp), Regierungsrat des Kantons St. Gallen, und
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden als Kandidaten gehandelt. Der Bundeskanzler
winkte jedoch relativ rasch ab und auch Parteipräsident Pfister zog sich mit dem
Argument zurück, einen Austausch im Präsidium kurz vor den Wahlen vermeiden zu
wollen. Auch Konrad Graber nahm sich mit seiner Ende August gemachten
Ankündigung, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 nicht mehr antreten zu wollen, aus
dem Rennen.  
Ende April 2018 gab dann auch Johann Schneider-Ammann bekannt, dass er keine
weitere Legislatur mehr anstrebe. Neben der Forderung, dass auch die FDP nun ein
Frauenticket aufstellen müsse, wurde mit der Ankündigung des Berner Magistraten auch
die Diskussion um einen konzertierten Doppel- (zusammen mit Leuthard) oder gar
Dreierrücktritt (zusammen mit Ueli Maurer) angestossen. Das Parlament müsse eine
möglichst grosse Auswahl haben, damit eine genügend grosse Frauenvertretung
gesichert sei, lautete der Tenor in den Medien. Auch das Kandidatenkarussell für die
Nachfolge des Berner Magistraten begann sich rasch zu drehen. Neben Karin Keller-
Sutter (fdp, SG), die bei der Wahl Schneider-Ammanns 2010 noch unterlegen war,
brachten die Medien Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ), die Ständeräte Andrea
Caroni (fdp, AR), Martin Schmid (fdp, GR) und Ruedi Noser (fdp, ZH) sowie Nationalrat
Beat Walti (fdp, ZH) ins Spiel. Auch beim Freisinn zogen sich einige potenzielle Papabili
allerdings bereits vor dem definitiven Rücktritt Schneider-Ammans zurück. So gab Petra
Gössi etwa zu Protokoll, ihrer Partei eine Kandidatur nicht zumuten zu wollen. Mit dem
Namen Keller-Sutter wurde in den Medien häufig auch der Anspruch der Zentral- und
Ostschweiz auf einen Bundesratssitz zur Sprache gebracht. 
Rücktrittspotenzial sahen die Medien schliesslich auch bei Ueli Maurer, bei dem sie
vermuteten, dass er mit 67 Jahren und nach zehn Jahren im Amt bald genug haben
könnte. Von verschiedener Seite wurde Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) als
mögliche Nachfolgerin ins Spiel gebracht, die in mehreren Interviews ihre Bereitschaft
signalisierte. Hierfür kam aber wenig später ein Dementi von der SVP-Spitze – Vater
Christoph Blocher gab zu Protokoll, dass er seine Tochter nicht in das «Gefängnis»
Landesregierung stecken wolle. Maurer selber gab in einem Interview zu Protokoll, dass
er auf das Ende einer Legislatur zurücktreten werde – ob 2023, 2027 oder 2031 sei
noch offen. 
Ein vorläufiges Ende nahm zumindest ein Teil der Spekulationen Mitte September, als
sowohl Johann Schneider-Ammann als auch Doris Leuthard ihren Rücktritt auf Ende
2018 bekannt gaben. In der Tat gilt die Herbstsession ein Jahr vor den Wahlen als
idealer Zeitpunkt für einen Rücktritt vor Ende einer Legislatur, weil so Ersatzwahlen
noch vor Ende eines Jahres stattfinden können. Rücktritte in einem Wahljahr selber
gelten eher als unschicklich. Freilich war laut Aussage von Doris Leuthard der
Doppelrücktritt vorher nicht abgesprochen worden; Schneider-Ammann habe immer
davon gesprochen, erst auf Ende Legislatur 2019 zurückzutreten. In den Medien wurde
das Vorpreschen des FDP-Bundesrats – er hatte seinen Rücktritt zwei Tage vor Doris
Leuthard der Presse verkündet – als geplanter Mediencoup gewertet. 10

Bundespräsident Ueli Maurer, dem als amtierendem oberstem Regierungschef auch die
Aufgabe zukam, das Bundesratsfoto 2019 zu entwerfen, gab sieben Mediamatik-
Lehrlingen im BIT die Aufgabe, ein Sujet zu entwerfen. Einzige Vorgabe war, dass das
Foto mit einem Smartphone aufgenommen werden soll. Entstanden ist ein Bild, das die
drei Bundesrätinnen, die vier Bundesräte und den Bundeskanzler vor einem schwarzen
Hintergrund zeigt. Dieser wird durchbrochen von einer durchgehenden weissen Linie –
«façon La Linea», wie sie Le Temps (3.1.19) in Anlehnung an die bekannte
Zeichentrickfigur des Cartoonisten Osvaldo Cavandoli beschrieb –, die typische
Schweizer Symbole nachzeichnet (Matterhorn, Bundeshaus, Fondue, Kuh,
Armeemesser, etc.). Links und rechts der Exekutivmitglieder stehen zwei Scheinwerfer,
die Richtung Betrachter zeigen. Ueli Maurer hält in der Mitte des Bildes ein Smartphone
und scheint ein Foto der im Vordergrund erahnbaren und von den Scheinwerfern
beleuchteten jungen Menschen zu schiessen. «Perspektivenwechsel» nannten die
Lernenden das Bild: Der Bundesrat fotografiere Bürgerinnen und Bürger, sein Fokus
liege damit auf dem Volk, erklärte der Bundesrat in der Medienmitteilung. 
Die Medien sparten nicht mit Kritik und politischer Interpretation. Der BaZ (2.1.19) war
der Graben zwischen Regierung und Bevölkerung zu markant,  Le Temps (3.1.19)
kritisierte die eher düsteren Farben und der Blick (3.1.19) hoffte, dass Ueli Maurer ein
Licht aufgehe. Kritik löste das Bild auch unter professionellen Fotografen aus. Man
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kriege den Eindruck, dass ein Foto ganz einfach mit einem Telefon geschossen werden
könne und die fotografische Arbeit nicht honoriert werde. Man hätte es zudem
begrüsst, wenn Lehrlinge aus der Fotografiebranche beauftragt worden wären, gab Luca
Delachaux, Präsident der Vereinigung der Schweizer Berufsfotografen in der Tribune de
Genève zu Protokoll (5.1.19). 11

Regierungspolitik

Die mittlerweile fast schon traditionelle Bundesratssitzung ‚extra muros‘ fand 2016 in
Lausanne statt. Der Kanton Waadt sei ein bedeutender Standort für Berufsbildung,
Forschung und Innovation, was die Regierung mit ihrem Besuch würdigen wolle, so die
Pressemitteilung. Anders als in den Vorjahren wurde der im Anschluss an die Sitzung
geplante Besuch bei der Bevölkerung von Protestaktionen begleitet. Ein Aktivist eines
Flüchtlingskollektivs wollte dem Bundesrat vergeblich einen Brief überreichen – er
wurde von der Polizei abgeführt –, im Gebäude der Ecole des métiers skandierten
einige Personen „Stopp Dublin“ und beim Apéro mit der Bevölkerung auf der Place
Saint-François positionierten sich verschiedene Gruppierungen, um etwa mit Sprüchen
auf Plakaten auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die „Jeunesse socialiste
vaudoise“ überreichte Bundesrat Maurer während des Anlasses eine Petition. Freilich
bestand für die Regierungsmitglieder keinerlei Gefahr. Auf das Bad in der Bevölkerung
wolle und könne er denn auch nicht verzichten, gab etwa Bundesrat Alain Berset zu
Protokoll. Wenn man den offenen Umgang mit den Menschen suche, dann müsse man
auch mit solchen Aktionen rechnen. Die zahlreichen Selfie- und Autogrammjägerinnen
und -jäger zeigten denn auch, dass die Idee der Sitzung ausserhalb des Bundeshauses
durchaus auf Anklang stösst. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.04.2016
MARC BÜHLMANN

Die vertagte Beratung des Geschäftsberichts des Bundesrats 2017 wurde von den
Räten in der Herbstsession 2018 nachgeholt. Die von der GPK beider Räte
eingeforderten zusätzlichen Informationen zum «Fall PostAuto» lägen vor und deshalb
empfehle sie den Räten die Genehmigung des Berichts, so die GPK in einer
Medienmitteilung. Sie werde den Fall allerdings weiter beobachten und Bericht
erstatten. Zudem habe sie den Bundesrat gebeten, den Fall im Geschäftsbericht 2018
genauer zu erörtern.
In der Ratsdebatte informierten die verschiedenen Kommissions- und
Subkommissionsvertretungen über die wichtigsten Punkte. Bundespräsident Alain
Berset im Nationalrat und Finanzminister Ueli Maurer im Ständerat erinnerten an die
drei Leitlinien, an denen sich der Bericht und die Tätigkeiten des Bundesrats
orientierten: Die nachhaltige Sicherung des Wohlstands, die Förderung des nationalen
Zusammenhalts sowie ein Auftreten als verlässliche internationale Partnerin. Diese drei
Leitlinien werden mit 17 definierten Zielen verfolgt, deren Erreichungsgrad mit
verschiedenen Indikatoren gemessen und jährlich im Bericht ausgewiesen wird. Beide
Bundesräte dankten der GPK und hoben nicht ohne Stolz das bisher Erreichte hervor:
So habe man mit 41 Staaten die Einführung des automatischen Informationsaustauschs
über Finanzkonten geregelt, die Totalrevision des CO2-Gesetzes entworfen, die
Weiterentwicklung der IV und die Totalrevision des Bundesgesetzes über genetische
Untersuchungen beim Menschen vorangetrieben, einen nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
verabschiedet und Grundsatzentscheide zum Kampfflugzeugkauf gefällt. Zudem gingen
sie auf einzelne Punkte ein, die nicht ganz zufriedenstellend seien, so etwa die
abgelehnte Unternehmenssteuerreform, der Fall der Postauto AG, der Cyberangriff auf
die Ruag oder die stockenden Verhandlungen zum Rahmenabkommen mit der EU. In
beiden Kammern wurde der Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des
Bundesrates für das Jahr 2017 stillschweigend angenommen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2018
MARC BÜHLMANN

Auch 2018 trafen sich die Partei- und Fraktionsspitzen der Regierungsparteien mit
Vertretungen der Landesregierung zu den Von-Wattenwyl-Gesprächen. Die Gespräche
finden seit Jahren jeweils vor den Parlamentsessionen statt und sollen informelle
Diskussionen zu wichtigen aktuellen politischen Themen erlauben.
Anfang Februar tauschten sich die Präsidien der Regierungsparteien mit dem
Bundespräsidenten Alain Berset, mit Bundesrätin Doris Leuthard und Bundesrat Ignazio
Cassis sowie Bundeskanzler Walter Thurnherr über den Strommarkt und die
Europapolitik aus. Im Zentrum der Diskussion standen dabei die im Rahmen der
Revision des Stromversorgungsgesetzes anvisierte Planung der Versorgungssicherheit
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mit Strom sowie die geplanten Schritte zu den Beziehungen mit der EU. Intensive
Debatten habe es zur Frage der dynamischen Rechtsübernahme bei einem allfälligen
Rahmenabkommen gegeben, liess sich der Medienmitteilung entnehmen. 
Bei den Gesprächen vor der Frühlingsession wurde der Bundespräsident von Bundesrat
Ueli Maurer und erneut vom Bundeskanzler begleitet. Thema war die Nationale Strategie
zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS), deren Verantwortung beim EFD lag.
Die Gesprächsteilnehmenden waren sich einig, dass es hier Zusammenarbeit zwischen
allen Departementen und in den Bereichen Cyber-Sicherheit, Cyber-Strafverfolgung
und Cyber-Defense brauche. Erneut wurde zudem über die Beziehungen zur EU
diskutiert. Die Regierung präsentierte die umstrittene Schiedsgerichtslösung zur
Streitbeilegung und bekräftigte ihren Willen, die flankierenden Massnahmen zur
Personenfreizügigkeit aufrecht erhalten zu wollen. Der Bundesrat informierte zudem
über den Stand der Agrarpolitik 2022 (AP22+). Der dafür verantwortliche Bundesrat,
Johann Schneider-Ammann war nicht anwesend, weil er auf einer Reise in die
Mercosur-Staaten war. 
Ende August fanden die Gespräche – wie einmal pro Jahr üblich – in Form einer Klausur
statt. Der Bundesrat trat in corpore an und die einzelnen Magistratinnen und
Magistraten stellten die Schwerpunkte ihrer Departemente und die Jahresziele 2019
vor. Auch in Klausur waren die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen mit
der EU wichtiges Diskussionsthema.
Dies galt auch für die Gespräche vom 9. November. Erneut war deshalb neben
Bundespräsident Alain Berset und Bundeskanzler Walter Thurnherr auch
Aussenminister Ignazio Cassis anwesend, begleitet von Johann Schneider-Ammann, der
über die Herausforderungen der Aussenhandelspolitik etwa auch aufgrund der
Neuorientierung der Handelspolitik der USA berichtete. Beim Rahmenabkommen
betonten alle Parteien, dass die roten Linien eingehalten werden müssten. Auch der
Migrationspakt war Gegenstand der Gespräche. 

Ende September 2018 hatte Nationalrätin Sibel Arslan (basta, BS) eine Interpellation
eingereicht (Ip. 18.3953), mit der sie anfragte, weshalb die Nicht-Regierungsparteien
(GP, GLP, BDP), die immerhin rund 16 Prozent der Wählerinnen und Wähler vertreten,
nicht zu den Gespräche eingeladen werden. Der Bundesrat schaffe hier eine
Zweiklassengesellschaft und überdies hätten die Gespräche keine rechtliche Grundlage.
In seiner Antwort – kurz nach den letzten von-Wattenwyl-Gesprächen vom 9. November
– machte der Bundesrat deutlich, dass für ihn der Austausch mit allen Parteien von
Bedeutung sei, dass es aber für die Regierungsparteien und ihre Bundesrätinnen und
Bundesräte die Möglichkeit für einen vertieften Dialog geben müsse, um politische
Spielräume ausloten zu können. Die nicht an den Gesprächen beteiligten Fraktionen
werden nachträglich mit den Unterlagen für die Gespräche bedient. 14

Die Doppelvakanz bei den Bundesratsersatzwahlen 2018 liess auch Spekulationen um
eine neue Verteilung der Departemente ins Kraut schiessen. «Bundesratskrimi, zweiter
Teil», wurden die Diskussionen um eine mögliche sogenannte grosse Rochade etwa in
der Aargauer Zeitung betitelt. «Der wirkliche Krimi folgt erst», stimmte auch die NZZ in
die Spektakularisierung der Departementsverteilung ein. Vor acht Jahren kam es
letztmals dazu, dass gleich vier Departemente nach einer Bundesratsersatzwahl die
Chefinnen und Chefs wechselten. Aufgrund der Rücktritte von Doris Leuthard und
Johann Schneider-Ammann wurden aktuell das UVEK und das WBF frei. Spekuliert
wurde, ob Alain Berset das EDI abgeben wolle. Es wurde ihm in den Medien nachgesagt,
dass er schon bei den Ersatzwahlen 2017 gerne ins EDA gewechselt wäre, ihm das
damals, kurz vor der Abstimmung über die Reform der Altersvorsorge 2020, aber als
Fahnenflucht ausgelegt worden wäre. Dieses Mal, und vor allem nach der Niederlage der
Reform an der Urne, würde ein Wechsel mehr Sinn machen – so die Medien. Allerdings
würde es dem amtierenden Aussenminister Ignazio Cassis, der als Bersets Nachfolger
beim EDI gehandelt wurde, wohl als Schwäche ausgelegt, wenn er das EDA bereits nach
einem Jahr und einem schwierigen Start vor allem im Europa-Dossier schon wieder
abgeben würde. Alain Berset wurden in den Medien deshalb auch Präferenzen für das
EFD nachgesagt. Dieses wurde allerdings seit den Gesamterneuerungswahlen 2015 von
Ueli Maurer geführt, der damals vom VBS als erster SVP-Magistrat ins EFD gewechselt
war und sich mit den Finanzen sehr wohl zu fühlen schien. Das EFD würde also wohl nur
frei, wenn Ueli Maurer zurücktreten würde, war man sich in der Presse einig. Die Frage
war, ob sich Alain Berset auch für das WBF oder das UVEK würde erwärmen können.
Letzteres schien Simonetta Sommaruga zu reizen. Sie war bei der erwähnten letzten
grossen Rochade und ihrer Wahl 2010 wohl eher gegen ihren Willen dem EJPD zugeteilt
worden. Als ehemalige Konsumentenschützerin würde sie aber eher ins WBF passen,
wobei die bürgerlichen Parteien aber wohl keine Genossin im Wirtschaftsdepartement
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wollten – so die Medien damals und heute. Sie habe wohl eher ein Auge auf das UVEK
geworfen, was wohl auch ganz nach dem Geschmack der SP wäre, urteilte etwa die
Aargauer Zeitung. Nach zwei Legislaturen sei der Zeitpunkt für einen Wechsel ideal,
befand die Basler Zeitung. Ein offenes Geheimnis war, dass Guy Parmelin nach drei
Jahren das VBS abgeben wollte, in dem er einige Male «kläglich aufgelaufen» sei
(Aargauer Zeitung). Im WBF oder seinem erklärten Wunschdepartement, dem EDI,
würde er sich wohler fühlen, so die Medien, obwohl ihm das «Verlassen einer
Baustelle», wie sich Isidor Baumann (cvp, UR) zu Wort meldete, wohl übel genommen
würde. Er solle zuerst Nägel mit Köpfen machen, wurde auch im St. Galler Tagblatt
gefordert. Würde Parmelins Wechselgelüsten nachgegeben, würde dies wohl aber auch
bedeuten, dass zum ersten Mal eine Frau – die neu gewählten Karin Keller-Sutter oder
Viola Amherd – Chefin des VBS werden würde. Der «Blick» forderte, dass Karin Keller-
Sutter im VBS aufräumen solle. Da es der Wirtschaft gut gehe, spiele es keine Rolle, wer
gerade Wirtschaftsminister sei. Parmelin könne sich als Winzer im WBF mit den Bauern
herumschlagen. Die Ausgangslage berge auf jeden Fall Konfliktpotenzial, prognostizierte
die Aargauer Zeitung. 

In der Tat dauerte der «valse à plusieurs temps», wie der Quotidien Jurassien die
Verhandlungen um die Besetzung der Departemente nannte, ungewöhnlich lange. Die
Leitung der Diskussionen um die Departementsverteilung oblag dem amtierenden
Bundespräsidenten Alain Berset. Er sprach nach der ersten Bundesratssitzung, nach
der in der Regel die Verteilung bereits bekannt gegeben wird, von einer «ersten
Diskussion», die in der darauffolgenden Woche weitergeführt werde. Berset wolle wohl
den Fehler von 2010 nicht wiederholen, wo die Departementsverteilung zu einem
grossen Krach auch zwischen den Parteien geführt hatte. Zwar kann das
Bundesratskollegium per Mehrheitsentscheid beschliessen, wer welchem Departement
vorstehen soll, dies wollte Berset aber augenscheinlich vermeiden. Der Noch-
Nichtentscheid liess die Medien spekulieren, dass wohl mehrere Bundesratsmitglieder
auf das gleiche Departement (WBF) schielten und «niemand scharf auf das VBS» sei, so
die Aargauer Zeitung. Der Blick wusste von einem «überraschend heftigen Streit» in
dieser ersten Sitzung zu berichten, weil die beiden Neuen selbstbewusst ihre
Ansprüche angemeldet hätten. Übers Wochenende wurden die Spekulationen weiter
angeheizt: Die SVP liess laut Tages-Anzeiger verlauten, dass nach 23 Jahren, in der das
VBS ununterbrochen von der SVP geführt worden sei, eine andere Partei an der Reihe
sei. Die FDP argumentierte, dass sie schon das wenig einflussreiche EDA habe und nicht
auch noch das VBS haben wolle – so der Tages-Anzeiger weiter. Zudem prognostizierte
er, dass das «SVP-/FDP-Powerplay» dazu führen dürfte, dass Viola Amherd wohl ins
unbeliebte VBS versetzt würde. 

Am Montag gab der Bundesrat dann eine grosse Rochade bekannt. Simonetta
Sommaruga wechselte ins UVEK und Guy Parmelin ins WBF. Karin Keller-Sutter
übernahm das EJPD und Viola Amherd wurde «erste Frau an der VBS-Spitze» (NZZ).
Nach acht Jahren im EJPD sei der richtige Zeitpunkt gekommen, in einem anderen
Bereich noch einmal etwas zu bewegen, begründete Simonetta Sommaruga ihren
Wechsel. Das VBS gehöre nicht einer einzigen Partei, gab Guy Parmelin den Medien
bekannt, er sei zudem nicht der erste Bundesrat, der vor Vollendung des vierten
Amtsjahres sein Amt wechsle. Über die Verteilung des VBS und des EJPD wurde laut
Bundesratssprecher im Gremium abgestimmt, da beide Neo-Bundesrätinnen das
Justiz- und Polizeidepartement präferiert hätten. 

In den Medien wurde die Rochade als «misslungener Neustart» (NZZ) beurteilt und als
«schwarzer Tag für die Mitte». Die SP und die SVP verfügten nun über
Schlüsseldepartemente, während FDP und CVP mit dem VBS und dem EJPD Vorlieb
nehmen müssten – so etwa das St. Galler Tagblatt. Es sei ein «merkwürdiger Bundesrat»
(Aargauer Zeitung) und eine Rochade, die nicht überzeuge (Tages-Anzeiger), da zwar
Konkordanz gepredigt werde, aber schon beim ersten wichtigen Entscheid keine
konsensuale Lösung gefunden worden sei. Kritisiert wurde insbesondere Guy Parmelin,
der «einer der Hauptverursacher der Missstimmung» sei (Blick) und dem
«Fahnenflucht» (Tages-Anzeiger) vorgeworfen wurde. Dass ein SVP-Mann mit den
Gewerkschaften einen Kompromiss bei den flankierenden Massnahmen suche, werde
wohl schwierig – so die Aargauer Zeitung. Auch der Konflikt zwischen Agrar- und
Exportwirtschaft, zwischen Protektionismus und Freihandel, der das WBF präge, werde
wohl kaum von einem «ehemaligen Weinbauern» (NZZ) gelöst werden können. In der
FDP war der Unmut gross, dass man das wichtige Wirtschaftsdepartement an die SVP
abgeben musste. Allerdings wurde auch die erste Verteidigungsministerin gefeiert. Es
sei eine Chance dafür, dass das VBS nun im 21. Jahrhundert ankomme, gab etwa CVP-
Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) den Medien zu Protokoll. Überdies werde die
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Departementsverteilung wohl überschätzt: «Wer welches Departement führt,
interessiert nebst den Politikern nur die Journalisten». 15

Bundesverwaltung - Organisation

Dass die Arbeitsplätze in der Bundesverwaltung mit neuer Software ausgerüstet
werden sollen, war auch im Nationalrat unbestritten. Neo-Finanzminister Ueli Maurer
wies darauf hin, dass mit der neuen Betriebssoftware die Performance der
bestehenden Hardware besser genutzt und die zunehmenden Mobilitätsanforderungen
erfüllt werden könnten. Fachlich und wirtschaftlich sei die Beschaffung von Windows 10
vertretbar. Ein Umstieg auf eine andere Software würde einen hohen Mehraufwand
bedeuten – wie schon ihre Schwesterkommission hatte auch die Finanzkommission des
Nationalrates (FK-NR) die Suche nach Alternativen zu Microsoft angemahnt. Das Projekt
wird aufgrund der Grösse des personellen Ressourcenbedarfs, seiner Komplexität und
der Risiken als IKT-Schlüsselprojekt geführt werden, was ein Controlling und eine
Prüfung durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) bedingt. Mit 178 zu 1 Stimme bei
einer Enthaltung löste die grosse Kammer die Ausgabenbremse und mit 181 zu 1 Stimme
bei einer Enthaltung hiess sie den Bundesbeschluss über einen Verpflichtungskredit
von CHF 70 Mio. gut. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2016
MARC BÜHLMANN

Anfang September 2016 legte der Bundesrat einen Entwurf für eine Teilrevision des
Finanzkontrollgesetzes vor. Die Änderungen beruhten auf Forderungen, die 2014
mittels zweier gleichlautender Motionen von beiden Räten überwiesen worden waren.
Ursprung dieser Motionen war der Untersuchungsbericht der GPK beider Räte zum
abgebrochenen Informatikprojekt INSIEME. 
Mit der neuen Gesetzesgrundlage wurde eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit
der EFK mit den GPK vorgenommen. Ziel war es, den Informationsfluss zu verbessern.
Findet die EFK Mängel, soll dies neu nicht nur innerhalb der Verwaltung besser
kommuniziert werden, auch die GPK soll die entsprechenden Prüfberichte automatisch
erhalten. 
Die Vorlage sei «unspektakulär» und setze als sachgerechte Lösung die Forderungen
der GPK um, warb Finanzminister Ueli Maurer in der Wintersession 2016 im Ständerat
für die Revision. Das Geschäft gab in der Tat keinen Anlass zu Diskussionen und die
kleine Kammer nahm den Entwurf in der Gesamtabstimmung mit 39 zu 0 Stimmen an. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
MARC BÜHLMANN

Dem Antrag der FK-SR, die Motion Noser (fdp, ZH; Mo. 07.3452) abzuschreiben, folgte
die kleine Kammer oppositionslos. Der Vorstoss sei «wahrlich antik» und dessen vom
Bundesrat beantragte Abschreibung innert der letzten 10 Jahre zweimal abgelehnt
worden. Doch nun sei es an der Zeit, diesem Antrag entgegenzukommen, da die
Entwicklung in der Bundesverwaltung in Richtung der verlangten Zentralisierung der IT-
Leistungserbringung gehe – auch wenn noch lange nicht alles im Lot sei, fasste
Kommissionssprecherin Anita Fetz (sp, BS) zusammen. Auch der Motionär selbst
meldete sich zu Wort: Er habe seine Motion eingereicht, «bevor es das i-Phone und
bevor es Facebook gab» – so Ruedi Noser. Das Anliegen der Zentralisierung von
Diensten sei aber nach wie vor zentral, da man dadurch insbesondere im IT-Bereich
viele Kosten sparen könne. Bundesrat Ueli Maurer nahm beide Voten auf und teilte
sowohl die Bedenken hinsichtlich verschiedener noch bestehender Baustellen («im
Bereich der IKT spielen wir nicht in einer Super League») als auch hinsichtlich der
Möglichkeit für Kosteneinsparung dank Zusammenlegung von Aufgabenbereichen. Der
Bundesrat befasse sich aber intensiv mit der Thematik. Der Finanzminister verwies
dabei auf den Rechenzentren-Verbund und auf die Standarddienste, wie z.B. «Gever»,
die innerhalb der Verwaltung eingesetzt würden. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2017
MARC BÜHLMANN

Auch im Ständerat stiess das Projekt eines Rechenzentrums Campus in Frauenfeld auf
keine Opposition. Sowohl die Lösung der Ausgabenbremse als auch die
Gesamtabstimmung fanden einstimmige Unterstützung (jeweils 44:0 Stimmen).
Finanzminister Ueli Maurer machte darauf aufmerksam, dass die Investitionen in die
EDV wohl noch eine Weile ein Dauerbrenner im Parlament bleiben würden. Er wolle die
Gelegenheit nutzen und darauf hinweisen, dass die EDV-Projekte des Bundes in der
Regel sehr stabil seien. Das Ziel sei, dass der Bund im Jahr 2023 nur noch vier
Rechenzentren betreibe. Das Rechenzentrum „Fundament“ befinde sich als
geschütztes Zentrum der Armee im Alpenraum im Bau, das Rechenzentrum „Primus“
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werde in Bern ausgebaut, ein weiteres militärisches Rechenzentrum mit dem Namen
„Kastro“ werde mit der Armeebotschaft 2018 zum Beschluss unterbreitet. Das beim
anstehenden Geschäft behandelte Rechenzentrum „Campus“, das in Frauenfeld gebaut
werden soll, sei mit der Immobilienbotschaft der Armee bereits bewilligt worden. Da es
sich um ein Schlüsselprojekt handle, werde das Parlament regelmässig informiert. 19

2015 monierte die GPK-SR, dass der Bundesrat bereits 2006 angemahnte
Empfehlungen bezüglich Beizug externer Expertise und Beratung nur unzulänglich
berücksichtigt habe. Eine eingehende Überprüfung habe zwar gezeigt, dass der
Bundesrat Instrumente zur besseren Kontrolle geschaffen habe, dass aber nach wie vor
kaum Transparenz vor allem im Bereich von Beratungsmandaten herrsche und dass die
Gesamtkosten massiv angestiegen seien. 
Mit zwei gleichlautenden, im Juni 2016 eingereichten Motionen nahmen Peter Föhn
(svp, SZ) im Ständerat (Mo. 16.3489) und Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) im Nationalrat (Mo.
16.3399) den Ball auf. Das Wissen in der Bundesverwaltung sei zu sichern – so lautete
der Titel der Motionen. Dadurch könne nämlich auf externe Beratung verzichtet
werden. Der Bundesrat wird denn in den Vorstössen aufgefordert, externe
Beratungsmandate in den kommenden fünf Jahren um 8 Prozent pro Jahr zu
reduzieren und deren Kosten transparent und nach Departementen auszuweisen. Nicht
nur die Kosten hätten nämlich in den letzten Jahren zugenommen – in den
Begründungen war von Kosten in der Höhe von CHF 600 Mio. für das Jahr 2006 und
CHF 916 Mio. für das Jahr 2014 die Rede –, sondern auch die Abhängigkeit von externen
Beratern, insbesondere in den Bereichen Informatik, Kommunikation und politischer
Expertise. 
In seiner Antwort kritisierte der Bundesrat die Zahlen. Wenn Vor- und Hilfsleistungen
(z.B. Übersetzungen, Revisionen, Kontrollerhebungen), die kein Wissen generierten und
entsprechend nicht als Beratung anzusehen seien, subtrahiert würden, dann
entsprächen die Kosten für Beratung und Auftragsforschung laut Staatsrechnung 2015
lediglich noch rund CHF 234 Mio. Dazu gehörten auch externe Studien, die zur Erfüllung
von parlamentarischen Vorstössen nötig seien und die auch deshalb auf dem freien
Markt nachgefragt würden, um Arbeitsspitzen in der Verwaltung zu brechen. Eine
Reduktion um 8 Prozent würde die Verwaltung vor Probleme stellen. 
Während der Ständerat die Motion in der Herbstsession 2016 mit 22 zu 15 Stimmen bei
5 Enthaltungen verwarf, wurde sie im Nationalrat mehr als ein Jahr später in der
Wintersession 2017 angenommen. Die Argumente in der grossen Kammer
unterschieden sich auch mehr als ein Jahr später kaum von denen in der kleinen. Die
Linke kritisierte die Vorstösse mit dem Argument, dass man nicht Stellen in der
Verwaltung einsparen und gleichzeitig mehr Leistung bzw. ein Verbot von Auslagerung
fordern könne. Bundesrat Ueli Maurer wies auf das Scheitern des gleichen Vorstosses
im Ständerat hin und machte darauf aufmerksam, dass die Zahlen nicht so hoch seien,
wie in den Vorstössen behauptet werde. Zudem könne man nicht alles Wissen
internalisieren, sondern müsse auch Frischluftzufuhr via freien Markt sichern.
Schliesslich würden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier selber durch ihre
Vorstösse die Kosten mitverursachen. Der magistrale Aufruf verhallte allerdings fast
ungehört und die Motion Bigler wurde mit 106 zu 85 Stimmen (keine Enthaltungen)
angenommen. Die geschlossenen FDP-, GLP- und SVP-Fraktionen standen den
geschlossenen SP-, GP- und BDP-Fraktionen siegreich gegenüber. Auch die 24 Nein-
Stimmen aus der CVP-Fraktion (2 Abweichler) konnten den Vorstoss nicht abwehren.
Damit wird sich die kleine Kammer doch noch einmal mit der Materie
auseinandersetzen müssen. 20

MOTION
DATUM: 14.12.2017
MARC BÜHLMANN

Äusserst knapp mit 98 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen) nahm der Nationalrat eine
Motion Sollberger (svp, BL) an, mit welcher der Bund zum  Sparen bei der
Zentralverwaltung aufgefordert wird. Konkret soll die Regierung Massnahmen zur
Reduktion der Zentralverwaltung ergreifen. Es gehe nicht an, dass dauernd „an der
Front“, nicht aber in der zentralen Verwaltung gespart werde. Sollberger nannte etwa
das Beispiel der Grenzwächter, der Zollstellen oder der Lehrer, bei denen gespart
werde, obwohl es in der Verwaltung, insbesondere bei Stabs- und Unterstützungsstellen
wesentlich mehr Sparpotenzial gebe, wenn man Ineffizienz und Doppelspurigkeiten
bekämpfen wolle. 
Bundesrat Maurer wies in der Ratsdebatte darauf hin, dass es auch die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier selber seien, die mit immer mehr Vorstössen,
aber auch mit persönlichen Anfragen, zu einem Ausbau der Verwaltungsstäbe
beitrügen, von denen diese Anfragen in der Regel beantwortet werden. Der Bundesrat
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sei zwar gegen die Motion, er selber gehe aber davon aus, dass die Motion in diesem Rat
angenommen werde. Er wolle aber davor warnen, dass dann der Service der Verwaltung
auch entsprechend weniger umfassend sei, auch wenn – dies gestand Maurer nach
einer entsprechenden Frage von Parteikollege Adrian Amstutz (svp, BE) ein – punkto
Ausführlichkeit der Berichte durchaus noch Potenzial bestehe, sich auf das
Wesentliche zu beschränken. Man gehe den Sparmöglichkeiten in der Verwaltung
zudem bereits im Rahmen der überwiesenen Motion 15.3494 nach. 21

In der Herbstsession kam die Motion Bigler (fdp, ZH), die eine Ausgabenreduktion beim
Beizug externer Expertise und Beratung verlangt, in den Ständerat. Dieser hatte eine
gleichlautende Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 16.3489) zwar abgelehnt, musste sich jetzt
aber über die Motion des Zürcher Freisinnigen beugen, weil diese in der grossen
Kammer auf Zustimmung gestossen war.
Filippo Lombardi (cvp, TI) amtete als Kommissionssprecher und erklärte, dass sich die
SPK-SR mit einem Teil der Forderung der Motion anfreunden könne. Es sei nämlich in
der Tat manchmal besser, Wissen innerhalb der Verwaltung zu generieren, statt es von
aussen einzukaufen. Das von der Motion geforderte Ziel, die Zahl der externen Mandate
innerhalb von 5 Jahren um 40 Prozent zu reduzieren, erachte die Kommission hingegen
als «absolut unrealistisch». Man schlage deshalb neue Richtgrössen vor: Während
dreier Jahre solle pro Jahr eine Reduktion von je 4 Prozent angestrebt werden. Zudem
müsse man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Personalausgaben und externen
Kosten im Auge behalten. Es könne ja nicht sein, dass intern Kosteneinsparungen
angestrebt würden, dadurch dann aber Wissen verloren ginge, das schliesslich extern
eingekauft werden müsse. Deshalb schlage die Kommission einen Richtwert vor:
Externe Beratungsmandate sollen nicht mehr kosten dürfen als 3 Prozent der
Personalausgaben. Dies sei aber – wohlgemerkt – lediglich eine Empfehlung. Eine
Minderheit der Kommission, vertreten durch Hans Stöckli (sp, BE), empfahl die
Ablehnung der Motion, da sich in der Zwischenzeit einiges getan habe und der
Bundesrat 2017 den wachsenden Kosten externer Mandate Gegensteuer gegeben habe.
In der Tat waren die Kosten für externe Beratung im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 um
12 Prozent reduziert worden. Man solle dies honorieren und nicht noch mehr
Kürzungen vornehmen, so der Berner Sozialdemokrat. Finanzminister Ueli Maurer hieb
in die gleiche Kerbe. Die Kosten für externe Beratung betrügen momentan 3.3 Prozent
der Personalausgaben. Man sei also praktisch dort, wo die modifizierte Motion es
verlange. Das Anliegen des Vorstosses, Wissen in der Bundesverwaltung zu behalten, sei
gut gemeint, die Verwaltung könne und wolle aber gar nicht alles selber wissen. Man sei
auf Dritt- und Fachmeinungen angewiesen. Es sei deshalb insgesamt nicht notwendig,
sich hier Fesseln anzulegen. 
Die Ratsmehrheit folgte allerdings ihrer Kommissionsmehrheit und hiess die
modifizierte Motion mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen) gut. Somit wird sich der
Nationalrat noch einmal damit beschäftigen müssen. 22

MOTION
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Bundesverwaltung - Personal

Das Anliegen einer Personalbremse in Analogie zur Ausgabenbremse stiess in der
grossen Kammer auf Gehör – ganz im Gegensatz zum Postulat Föhn (svp, SZ), das mit
der gleichen Idee im Ständerat bereits in der Herbstsession 2015 gescheitert war. Das
von der FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) eingereichte Postulat ersucht den
Bundesrat um einen Vorschlag zur Einführung höherer Hürden gegen die von der
Postulentin so bezeichnete «Regulierungsflut», für die sie als Indiz die Anzahl Seiten in
der Systematischen Rechtssammlung anführte, die sich zwischen 2000 (3'112 Seiten)
und 2012 (7'508 Seiten) mehr als verdoppelt hatte. Das Parlament selber müsse in die
Pflicht genommen werden, indem beispielsweise ein qualifiziertes Mehr für Erlasse, die
eine Aufstockung des Personals nach sich ziehen, verlangt werden müsse. Der
Bundesrat lehnte das Postulat ab mit der Begründung, dass sich eine Personalbremse
nicht als Mittel zur Minderung der Regulierungskosten eigne. In der Debatte versuchte
Finanzminister Ueli Maurer vergeblich zu relativieren, indem er versicherte, dass sich
die Personalausgaben konstant bei etwa 8% des gesamten Budgets bewegten und nicht
als Kostentreiber bezeichnet werden könnten; selbst wenn 10% aller Stellen gestrichen
würden, würde lediglich 1% der Kosten gespart. In seiner eigenen SVP-Fraktion, aber
auch bei der FDP- und der BDP-Fraktion, verfing dieses Argument freilich nicht und das
Begehren wurde mit 106 zu 83 Stimmen (bei einer Enthaltung) angenommen. 23
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Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich
am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 24

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

Mit einer Motion wollte Corrado Pardini (sp, BE) eine Lohngrenze für Kader von
bundesnahen Betrieben einführen. Als Referenz für eine Obergrenze sollte der Lohn
eines Bundesratsmitglieds dienen. Pardini nannte in seinem Antrag die Zahl von CHF
500'000. Er sehe nicht ein, weshalb Topmanager von Unternehmen mehr verdienen
sollen als die politisch für diese Unternehmen verantwortlichen Bundesrätinnen und
Bundesräte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. 
Finanzminister Ueli Maurer legte in der nationalrätlichen Debatte während der
Wintersession 2017 dar, dass die Regierung eine Begrenzung als falsch erachte. Es
dürfte schwierig sein, den Lohn eines Bundesratsmitglieds, der zum Beispiel auch das
Ruhegehalt beinhaltet, zu berechnen. Es sei zudem wesentlich einfacher,
Bundesrätinnen und Bundesräte zu finden als CEOs für die Bundesbetriebe. Ein
Lohndeckel könnte die Suche nach geeignetem Managementpersonal erschweren. Der
Nationalrat folgte allerdings mit 111 zu 74 Stimmen bei 2 Enthaltungen Pardinis Antrag,
der damit an den Ständerat ging. Zustimmung erhielt die Motion von den geschlossenen
Fraktionen der Grünen und der SP sowie einer sehr starken Mehrheit der SVP-Fraktion.

Für Verwirrung hatte der Umstand gesorgt, dass Pardini seine Motion vorerst mit einem
Verweis auf die sehr ähnliche parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) zurückgezogen hatte, sie dann aber trotzdem aufrechterhielt und es zum Schluss
zur Abstimmung kam. 25

MOTION
DATUM: 14.12.2017
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Im Ständerat stiess sich Kommissionssprecherin Bruderer Wyss (sp, AG) am Umstand,
dass die Motion Pardini zu einer Lohngrenze für Kader von bundesnahen Betrieben im
Erstrat kaum diskutiert worden sei. Die Kommission anerkenne zwar, dass in der
Bevölkerung Unmut über hohe Managerlöhne herrsche und dagegen etwas
unternommen werden müsse. Allerdings seien Lohndeckel kein geeignetes Instrument;
vielmehr müssten inhaltliche Kriterien etwa im Sinne von spezifisch auszuhandelnden
Lohnbandbreiten leitend sein. Solche Kriterien habe die SPK-SR in einem eigenen
Vorschlag (Pa. Iv. 17.443) ausgearbeitet. Weil jedoch der Nationalrat an einer
weitergehenden parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) festhalte
und um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, erteile die SPK-SR ihrer
Schwesterkommission den Auftrag, auf der Basis eben dieser Initiative Leutenegger
Oberholzer einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Motion Pardini sei allerdings
abzulehnen, so die Empfehlung der Kommission.  
Damit nicht einverstanden zeigte sich Paul Rechsteiner (sp, SG), der für eine Annahme
der Motion warb. Es sei zwar zu begrüssen, dass die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer nun auch bei der SPK-SR auf offene Ohren stosse, der ganze
Prozess gehe aber viel zu schleppend voran. Auch wenn die Motion Pardini nicht der
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Weisheit letzter Schluss sei, sei sie doch geeignet, um eine vernünftige Lohnpolitik bei
Bundesbetrieben durchzusetzen. In der Folge diskutierten die Mitglieder der kleinen
Kammer darüber, ob es sinnvoller sei, fixe Grenzen zu setzen oder aber den jeweiligen
Unternehmen Spielräume zu lassen und entsprechend inhaltliche Kriterien zu
definieren. Schliesslich machte auch Bundesrat Ueli Maurer die Suche nach
individuellen Lösungen beliebt: So seien sowohl vernünftige Löhne ohne Exzesse
möglich und gleichzeitig müsse nicht befürchtet werden, dass man keine qualifizierten
Topmanagerinnen und -manager mehr finde. Die kleine Kammer verwarf die Motion
Pardini schliesslich mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 26

Mit Verweis auf ihren 2017 veröffentlichten Bericht zum Lohnsystem des Bundes lehnte
die Regierung die Motion der SVP-Fraktion für eine Überarbeitung und Vereinfachung
des Systems der Leistungslöhne für das Bundespersonal ab. Der Bericht habe gezeigt,
dass das System gut funktioniere und keine Auswüchse zeige. Die Motionärin war hier
freilich anderer Meinung. In ihrer Begründung schrieb die SVP von «wild wuchernde[n]
Zuschläge[n]», die ohne Leistungsbeurteilung ausbezahlt würden. Zudem erhielten
praktisch alle Bundesangestellten die Beurteilungsstufe 3 («gut»). Dies sei nicht fair, da
das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Leistung» nicht berücksichtigt werde. 
In der Ratsdebatte führte Franz Grüter (svp, LU) als Sprecher der Fraktion ein paar
Beispiele für Zuschläge an, die Zeichen für ein willkürliches Vergütungssystem seien:
«Ortszuschläge, Treueprämien, Funktionszulagen, Sonderzulagen, Leistungsprämien,
Spontanprämien, Arbeitsmarktzulagen, Familienzulagen und ergänzende Leistungen,
Zulagen für die Verwandtschaftsunterstützung und Auslagen für die familienergänzende
Kinderbetreuung».
Finanzminister Ueli Maurer betonte, dass der Bund über sehr fähige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verfüge, die aber eben in sehr unterschiedlichen Funktionen arbeiteten
und deshalb auch unterschiedlich und mit unterschiedlichen Zuschlagssystemen
entlohnt würden. Auch bei einer Überarbeitung des Lohnsystems käme man wohl nicht
ohne Spezialregelungen aus, um der Vielfalt gerecht zu werden, argumentierte Maurer
weiter. Die Bundesverwaltung sei eben nicht ein Unternehmen, sondern die rund
37'000 Angestellten seien in 80 verschiedenen Bundesämtern, in über hundert Ländern
der Welt und in unterschiedlichsten Funktionen «vom einfachen Handwerker bis zum
hohen Diplomaten» angestellt. Er fände das Anliegen geringerer Lohnausgaben ja
durchaus sympathisch, so der SVP-Bundesrat weiter, aber man müsse aufpassen, dass
man nicht noch tiefere Löhne als in der Privatwirtschaft ausbezahle. Zudem würden
einzelne Anpassungen laufend überprüft und kleine Schritte würden wahrscheinlich
eher zum Ziel führen, als eine grosse Revision. Maurer gab zu bedenken, dass eine
Vereinheitlichung des Lohnsystems wohl eher zu einer Nivellierung der Löhne nach
oben und folglich zu Mehrausgaben führen würde. Die bundesrätlichen Argumente
verfingen im Rat nur teilweise. Die 78 Stimmen der Ratslinken und der grossen Mehrheit
der CVP-Fraktion reichten als Unterstützung für die Haltung des Finanzministers
letztlich nicht aus. Mit 115 Stimmen der geschlossenen SVP-, FDP-, GLP- und BDP-
Fraktionen wurde die Motion an den Ständerat überwiesen. 27

MOTION
DATUM: 28.02.2018
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Es handle sich hier um die mittlerweile gewohnte Forderung nach weniger Staat, die
von der Finanzkommission mit einer 13 zu 12 Stimmen-Mehrheit vorgeschlagenen
Motion vorgelegt werde, wandte sich Daniel Brélaz (gp, VD) in der Ratsdebatte an die
Nationalrätinnen und Nationalräte. In der Tat zeichnete sich in der recht lebhaften, mit
zahlreichen Rückfragen gespickten Debatte ein ziemlich deutlicher Links-Rechts-
Graben ab, der sich ob der Frage zu einer Aufhebung des Teuerungsausgleichs auftat.
Konkret hatte die Finanzkommission beantragt, Artikel 16 des Bundespersonalgesetzes
aufzuheben, der gesetzlich festschreibt, dass die Angestellten der Bundesverwaltung
einen angemessenen Teuerungsausgleich erhalten. Die Mehrheit der Kommission stosse
sich am Automatismus, der mit dieser gesetzlichen Festschreibung verbunden sei – so
Kommissionssprecher Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH). Die reale Lohnanpassung würde
aber in den meisten Fällen ausreichen. Ein Automatismus sei nicht nötig und würde im
Gegenteil zu mehr Ausschüttungen führen, als sie für einen Ausgleich der Teuerung
insgesamt nötig seien. Die Minderheit argumentierte – unterstützt vom Bundesrat –,
dass der Teuerungsausgleich zu den gebräuchlichen sozialpartnerschaftlichen
Instrumenten gehöre. In der Debatte wurde zudem darauf hingewiesen, dass das
Parlament selber ja mit oder ohne Gesetzesgrundlage sowieso die Kompetenz habe,
den Teuerungsausgleich für das Bundespersonal zu gewähren oder eben nicht. Die
Motion sei deshalb nicht nur unnötig, sondern wirke gar peinlich, wie Alois Gmür (cvp,
SZ) anmerkte. Franz Grüter (svp, LU) verstieg sich zu der Forderung, dass – nähme man
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das Gesetz ernst – auch eine Negativteuerung angepasst werden müsste. Bundesrat Ueli
Maurer appellierte an die „liberalen Geister” im Rat. Das Wort «angemessen» bedeute
nicht «automatisch», weil gleichzeitig auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage und
auf die Verhältnisse im Arbeitsmarkt Rücksicht genommen werden müsse, wie es im
Gesetz ebenfalls heisse. Egal, ob der Artikel gestrichen werde oder nicht, werde der
Bundesrat mit den Personalverbänden Lohnverhandlungen vornehmen und je nach
finanzieller Lage über den Teuerungsausgleich diskutieren. Unbesehen des Artikels
habe das Parlament die Letztentscheidung über die Lohnanpassungen. Ein Verzicht auf
diese Motion würde deshalb sogar Bürokratieabbau bedeuten, da eine
Gesetzesänderung – also auch die Streichung des Artikels – ein langes
Verwaltungsverfahren einleite. Mit der Annahme der Motion würde kein Franken
eingespart, aber viel Verwaltungsaufwand betrieben. 
Der bundesrätliche Appell lief allerdings ins Leere. Mit 102 zu 86 Stimmen überwies die
grosse Kammer die Motion an den Ständerat. Die geeinte Ratsrechte (FDP und SVP)
wurde dabei von der geschlossenen stimmenden GLP-Fraktion unterstützt. Lediglich
Roger Golay (mcg, GE) stimmte in der SVP-Fraktion gegen den Vorschlag. 28

Die Motion Feller (fdp, VD), die ein öffentliches Register über Interessenbindungen der
Verwaltung gefordert hätte, wurde zwar mit 77 zu 112 Stimmen relativ deutlich
abgelehnt, – der Waadtländer Freisinnige erhielt zwar fast alle Stimmen der SVP-, aber
nur einen kleinen Teil seiner eigenen Fraktion – eröffnete aber dennoch einen
interessanten Einblick in den unbestrittenen Einfluss der Bundesverwaltung auf die
Politik. Olivier Feller hatte ein Register gefordert, mit dem Transparenz über
Interessenbindungen bei jenen Bundesangestellten hätte hergestellt werden sollen, die
in die Vorbereitung politischer Entscheide involviert sind. Feller argumentierte, dass
wichtige Beamte die Möglichkeit hätten, Gesetzesentwürfen eine bestimmte
ideologische Ausrichtung zu geben. 
Ueli Maurer, der im Nationalrat die ablehnende Haltung des Bundesrats verteidigte,
bestritt dies nicht. Dies ergebe sich auch nur schon aus der sehr grossen Anzahl an
Vorstössen, die nicht vom Bundesrat selber, sondern von der Bundesverwaltung
beurteilt würden. Zwar entscheide die Regierung dann endgültig, aber der politische
Einfluss der Verwaltung habe in den letzten Jahren unbestritten zugenommen. Freilich
würde die Motion Feller an dieser Situation nichts ändern, da die Interessenbindungen
in der Regel bereits bekannt seien oder aber ohne Probleme nachgefragt werden
könnten – etwas, das der Motionär als zu aufwändig bezeichnet hatte. Man könne davon
ausgehen, dass die persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesrätinnen
und Bundesräte Parteimitglieder der entsprechenden Partei seien, so Maurer weiter.
Aus persönlicher Erfahrung könne er zudem sagen, dass «politisch anders tickende»
Mitarbeitende zwar ihre Haltung darlegten, aber noch nie versucht hätten, seine
Meinung zu beeinflussen. 29
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Ähnlich knapp wie die FK-NR entschieden hatte, die Motion zur Aufhebung des
Teuerungsausgleichs beim Bundespersonal einzureichen, fiel der Entscheid der SPK-SR
aus, das Anliegen zur Annahme zu empfehlen: Lediglich mit einer Stimme Unterschied
(4 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sprach sie sich für Annahme aus. Diese knappe
Mehrheit der Kommission störte sich am «Quasi-Automatismus» der aktuellen
Regelung. Das Bundespersonalgesetz sieht vor, dass der Bundesrat einen
«angemessenen» Teuerungsausgleich auf die Löhne ausrichtet, wobei die
wirtschaftliche und die finanzielle Lage des Bundes berücksichtigt werden soll. Zwar
liege die abschliessende Entscheidkompetenz beim Parlament, weil der Beschluss des
Bundesrates, die Teuerung auszurichten, vom Parlament im Rahmen der Budgetdebatte
jeweils abgesegnet werden muss. Es sei aber stossend, dass in der Bundesverwaltung
scheinbar fast ein Anspruch auf einen Teuerungsausgleich bestehe. Die
Kommissionsminderheit sah in der Motion hingegen ein negatives Signal gegenüber den
Sozialpartnern. Zudem sei der Vorstoss unnötig, weil das Parlament ja bereits
Entscheidungshoheit in der Sache habe. Anders als von der Motion suggeriert, gebe es
keinen automatischen Teuerungsausgleich in der Verwaltung.
In der Ratsdebatte wies Paul Rechsteiner (sp, SG) darauf hin, dass eine 4 zu 3 Stimmen-
Mehrheit bei einer Kommission, die eigentlich aus 13 Mitgliedern bestehe, darauf
hindeute, dass es hier keine solide Mehrheit gebe. Der Teuerungsausgleich sei zudem
«elementare Basis eines fairen Arbeitsverhältnisses». Peter Hegglin (cvp, ZG) gab zu
Bedenken, dass der Bundesrat ohne diesen Passus ja eigentlich gar keine gesetzliche
Handhabe mehr besitze, um die Teuerung auszugleichen. Finanzminister Ueli Maurer
schlug in die gleiche Kerbe. Er sehe den Sinn der Motion nicht, weil sie etwas streichen
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wolle, das genau das zum Ziel habe, was sie eigentlich verlange, nämlich einen
angemessenen Teuerungsausgleich. «Angemessen» bedeute eben gerade nicht, dass es
sich hier um einen Automatismus handle. Das Plädoyer des Finanzministers, beim
geltenden Recht zu bleiben, schien zu verfangen: Mit 35 zu 6 Stimmen (keine
Enthaltung) wurde die Motion im Ständerat versenkt. 30

Die FK-SR hatte mit 6 gegen 6 Stimmen bei Stichentscheid ihres Präsidenten
entschieden, der vom Bundesrat vorgeschlagenen Abschreibung der Motion zum
Ausgabenstopp bei den Personalkosten nicht zuzustimmen. Zwar anerkenne die
Kommission, dass das Konzept der Motion als umgesetzt betrachtet werden könne,
führte Kommissionssprecher Hannes Germann (svp, SH) aus. Eine Abschreibung könne
aber als falsches Signal verstanden werden, das die Bundesverwaltung als Einladung
interpretieren könnte, den Personalbestand wieder aufzustocken. Man wolle zudem das
Konzept für die mittelfristige Personalplanung abwarten, das für Ende 2018 versprochen
sei. Anita Fetz (sp, BS), die Sprecherin der Minderheit, verwies darauf, dass es eigentlich
keine Minderheit sei, sondern ein «fifty-fifty»-Entscheid, den sie hier vertrete. Die
Motion sei nicht nur bereits vier Jahre alt, ihr Ziel eines fixen Personaldeckels
widerspreche zudem der Logik des neuen Finanzmodells mit Globalbudgets. Der
Bundesrat habe schon zahlreiche Berichte zur Deckelung erstellen lassen, was man im
Ständerat anscheinend «gerne habe»: «[D]ann hat man etwas getan». Zudem gäbe es
zahlreiche Inkonsequenzen: So wolle der Rat das Grenzwachkorps aufstocken, was aber
eben nicht gehe, wenn gleichzeitig eine Personaldecke gefordert werde. Man müsse
sich also schon irgendwann entscheiden, was man überhaupt wolle. 
Finanzminister Ueli Maurer rechnete vor, dass die Personalstellen seit 2015 nicht mehr
gewachsen seien. Die Motion habe also tatsächlich ihren Zweck erfüllt. Er wies zudem
darauf hin, dass die Personalverwaltung über Köpfe zu steuern alles andere als effizient
sei. Es wäre für den Bundesrat einfacher, wenn das Parlament über das Budget steuern
würde. Dort sei der Personalbestand ja jeweils ausgewiesen. Weil im Moment sowohl
über Finanzen als auch über Köpfe gesteuert werde, könnten zahlreiche Stellen nicht
besetzt werden. Der «oberste Personalchef des Bundes», wie sich Maurer selber
bezeichnete, wies zudem darauf hin, dass das Personal in der Bundesverwaltung
überdurchschnittlich motiviert sei, wofür auch einmal Dank angebracht wäre.
Die kleine Kammer nahm – vielleicht auch ob der magistralen Worte – den
Minderheitsantrag an und hiess entsprechend die Abschreibung der Motion 15.3494
gut. 31
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Die zweite von der SVP-Fraktion eingereichte Motion mit dem Thema
Bundespersonallöhne ereilte im Ständerat das gleiche Schicksal wie die erste: Sie
wurde zwar in der grossen, nicht aber in der kleinen Kammer angenommen. Die von der
SVP geforderte Überarbeitung des Leistungslohnsystems stiess bereits in der
vorberatenden SPK-SR auf Widerstand. Die 9 zu 2 Stimmen-Mehrheit argumentierte,
dass eine Umstellung mit grossem Aufwand verbunden wäre, dem aber eigentlich kein
Handlungsbedarf entspreche. Die Verwaltung sei derart gross, dass es überdies gar kein
einheitliches System geben könne – ein Argument, das auch Finanzminister Ueli Maurer
bei der Beratung der Motion vertrat: Die momentane, massgeschneiderte Lösung sei
besser als ein geforderter grosser Wurf, der zudem allen weniger gerecht würde. Die
Minderheit – in der Diskussion vertreten durch Peter Föhn (svp, SZ) – wollte den
Kantonsvertreterinnen und -vertretern vergeblich schmackhaft machen, dass es nicht
um eine grundsätzliche Umgestaltung, sondern lediglich um eine Vereinfachung und
Effizienzsteigerung gehe. Die unzähligen unterschiedlichen Zuschläge, Zulagen und
Prämien seien nicht fair. Die Ratsmehrheit sah dies anders und beerdigte die Motion
mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 32
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Im Ständerat hatte die Motion der SVP-Fraktion zur Anpassung der Löhne und
Sozialleistungen für das Bundespersonal keine Chance. Im Gegensatz zum Nationalrat
versenkte die kleine Kammer das Begehren letztlich relativ deutlich mit 36 zu 7 Stimmen
bei einer Enthaltung. Bundesrat Ueli Maurer hatte sich bei der Diskussion noch einmal
ins Zeug gelegt und erklärt, dass die in der Motion angebrachten Vergleiche mit der
Privatwirtschaft hinkten und eine Anpassung nicht einfach sei. So würden etwa die
sieben Bundesräte in vier Jahren gleich viel verdienen wie ein CEO einer Grossbank in
einem Jahr. Dass die Regierung also 28 mal günstiger sei, dürfte kaum zu einer
Anpassung ihrer Entlohnung führen, obwohl die Motion ja eigentlich von einer
Nivellierung ausgehe – wie er mit einem Augenzwinkern feststellte. Freilich gebe es

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.89 - 01.01.19 19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



überall und immer wieder Verbesserungspotenzial, aber der Bund sei im
Sozialleistungsbereich sicher nicht übertrieben grosszügig. 33

In der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat über die Motion Keller (svp, NW).
Diese verlangt, dass Bundesangestellte Entschädigungen vollumfänglich abgeben
müssen, wenn sie diese im Rahmen von Nebentätigkeiten erhalten, die im
Zusammenhang mit ihrer Funktion beim Bund stehen. 
Die SPK-SR befand, dass die sogenannte Ablieferungspflicht zwar bereits heute geregelt
sei, diese Regeln seien aber unbefriedigend. So würden etwa vom Einkommen pauschal
40 Prozent  abgezogen, bevor dann der abzuliefernde Betrag berechnet werde. Hans
Stöckli (sp, BE) führte für die Kommission in der Ratsdebatte aus, dass mit den
bestehenden Regeln im Jahr 2017 gerade mal eine Person einen Teil ihrer
Entschädigung abgeliefert habe. Trotzdem erachtete die SPK-SR die von der Motion
vorgeschlagene Lösung als zu radikal. Die «vollumfängliche» Abgabe sei nicht
gerechtfertigt, wenn jemand beispielsweise im Rahmen von Entsendungen (etwa die
Vertretung des Bundes in einer Pensionskassenkommission) mehr leiste und
Verantwortung übernehme. Der Vorschlag der Kommission sah deshalb eine
Umformulierung vor: Die Rückerstattung der Entschädigung soll nicht «vollumfänglich»,
sondern zu «einem angemessenen Teil» erfolgen. Bundesrat Ueli Maurer begrüsste die
Stossrichtung. Der Bundesrat habe die Motion zwar abgelehnt, aber er erkenne
ebenfalls Handlungsbedarf und sei bereit, die abgeänderte Motion entgegenzunehmen.
Nach der stillschweigenden Annahme im Ständerat wurde sie entsprechend an den
Nationalrat zurückgeschickt. 34
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Volksrechte

Nur wenige Tage nachdem der Nationalrat zwei parlamentarischen Initiativen zum
gleichen Thema keine Folge gegeben hatte, empfahl auch die Mehrheit der SPK-SR mit
5 zu 3 Stimmen (2 Enthaltungen) die Einführung des Finanzreferendums auf nationaler
Ebene zur Ablehnung. Der Ständerat hatte die Motion Minder (parteilos, SH) zu diesem
Thema in der Frühjahrssession zur Vorprüfung an die SPK-SR verwiesen. Die
Kommission nahm zwar zur Kenntnis, dass das Instrument auf kantonaler Ebene gut
funktioniere, begründete ihre ablehnende Haltung aber damit, dass die eidgenössische
Ebene mit den Kantonen nicht zu vergleichen sei. In den Kantonen würde mit dem
Finanzreferendum über Infrastrukturvorhaben abgestimmt, während auf Bundesebene
Gesetzesbeschlüsse gefasst würden, die den Bund zu finanziellem Engagement
beauftragten. Diese Beschlüsse unterstünden in der Mehrzahl bereits dem Referendum.
Zudem sei auf lokaler Ebene die Mehrheit der Stimmbevölkerung von zu finanzierenden
Projekten direkt betroffen, während sich Bundesausgaben nur auf eine Region
konzentrieren könnten. Im Interesse des nationalen Ausgleichs seien solche Ausgaben
aber nötig und sollten nicht mittels Finanzreferendum gesamtschweizerisch zur
Disposition gestellt werden können. Die Kommissionsminderheit verwies auf die
Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen oder die Olympischen Spiele, deren
Finanzierungskredite nur mit unschönen Kniffen und speziellen Konstrukten dem
Referendum hätten unterstellt werden können. Für solche Ausgaben müsse das
Finanzreferendum geschaffen werden. 
«Weshalb müssen wir über Kuhhörner abstimmen, aber nicht über 5 Milliarden
Franken, die ihr in Bern leichtsinnig ausgebt?» zitierte Finanzminister Maurer «die
Stimme des Volkes». Staatspolitisch habe er durchaus Verständnis für solche Fragen
und das Anliegen der Motion Minder. Allerdings stelle sich auch die Frage nach dem
Funktionieren des Staates. Mit der Ausgabenbremse und der Schuldenbremse seien
Parlament und Bundesrat gezwungen, den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten.
Die eidgenössische Ausgabenpolitik, die auch auf intensiven Diskussionen und
Fachwissen basiere, funktioniere also gut – ein Argument, dass Ueli Maurer gegen die
wissenschaftlichen Befunde der grösseren Ausgabendisziplin durch Kantone mit
Finanzreferendum ins Feld führte. Eine Volksabstimmung mit Hilfe eines
Finanzreferendums sei vor allem in jenen Bereichen zu erwarten, in denen dann
politische und eben nicht mehr sachliche Diskussionen geführt würden. Dies ziehe
nicht nur Verzögerungen nach sich, sondern mache auch die Interpretationen des
Abstimmungsresultats schwierig. So wünschbar ein Finanzreferendum also
staatspolitisch sei, so wenig würde es dem Finanzhaushalt helfen, «denn der ist in
Ordnung». Das schien auch die Mehrheit des Ständerats so zu sehen: Mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde die Motion Minder abgelehnt. 35
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